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1 

�er § 11

25. 

des Gendarmerie-Gesetzes vom 

Dezember 1894 

Von Gend.-Revierinspektor ALFRED KRUPP BAUER, Gendarmeriepostenkommando Seeboden, Kärnten 

Dieser Pa,ragraph ist schon wiederholt und besonders in 
letzter Zeit Gegenstand eif,rigster Debatte in der Gendar
merie gewesen. E:r mu�-te auch schon verschiedenste Aus
legungen über sich ergehen lassen, ohne da� dabei seiner 
richtigen Bedeutung ge,recht geworden wäre. 

Sowohl das Gendarmeriegesetz aus dem Jahre 1894, wie 
auch jenes vom 27. November 1918 sind vom National,r.al 
beschlossene Bundesgesetze, die gleichfalls allen übrigen 
Bundesgesetzen, den in der Bundesverfassung festgelegten 
Weg der Gesetzgebung durchlaufen haben. Die Beg,ründung 
hiefür ist im Artikel ·18 der Bundesverfassung gelegen, wo
nach die gesamte staatliche Verwaltung nur auf Grund der 
Gesetze ausgeübt werden darf. Dieser Verwaltungsgrund
satz sieht weiterhin vor, daf3 jede Verwaltungsbehörde aul 
Grund de,r Gesetze inne-rhalb ihres Wirkungsbereiches 
Verordnungen erlassen kann. Letztere können s,owohl 
Rechtsverordnungen als auch Verwaltungsverordnungen sein. 
Von einer Rechtsverordnung spricht man dann, wenn sie 
auf die Allgemeinheit Anwendung findet, wie, um nur 
einige Beispiele aus der Vielhei:t herauszugreifen, die 
.Suchtgiftverordnung zum Suchtgiftgesetz oder die Kraft-
fahrverordnung zum Kraftfahrgesetz. 

• Eine Verwaltungsverordnung hingegen betriHt nur einen 
ganz bestimmten Personenk,reis und stellt eine Anordnung 
für untergeordnete Behörden und Dienststellen dar. Eine 
solche Verwaltungsverordnung ist zum Beispiel auch unsere 
Genda,rmerie-Dienstinstruktion, die auf Grund der Gen
da,rme,riegesetze 1894 und 1918 erlassen wurde und nur für 
die Angehörigen des Gendarmeriekorps Gültigkeit hat. 

Der ,rechtsstaatliche Charakter der Bundesverfassung 
verlangt aber von jedem Ve,rwaltungsakt, es seien nun 
Rechts- oder Verwaltungsverondnungen, Gesetzmä�igkeit, 
das hei�t mit anderen Worten, da� eine Verordnung nur .auf 
Grund eines Gesetzes •erlassen werden und nur das zum 
Gegenstande haben da,rf, das· das Gesetz selbst beinhaltet. 

Diese vom eigentlichen Thema abliegenden und aus
führlich dargelegten verfassungsrechtlichen Bestimmungen 
sind nicht nur deshalb von Wichtigkeit, um di1e nachf,ol
genden Ausführungen besser verständlich zu machen, son
dern, um auch die Stichhältigikeit de·rselben zu erbringen. 

Unse,re Genda,rmerie-Di,enstinsrruktion ist demnach als 
Verwaltungsverordnung an die in den Gendarmeriegesetzen 
1894 und 1918 enthaltenen Gesetzestexte •gebunden und 
kann darüber hinaus nicht weitere grundlegende Rechte 
zugestehen oder Pfli-chten auferlegen, die in den beiden 
Gesetz-en ·selbst nicht •enthalten sind. Wenn wi,r nun letzter-e 
aufschlagen und genau ,nachsehen, so werden wir keinen 
einzigen Pa,ragraphen finden, der ausdrücklich von den 

.ns zugestandenen gesetzlichen Rechten, wie zum Beispie.l 
der Verhaftung, der Festnehmung, der Hausdurchsuchung 
und sonstiger Einschreitungsa,rten spricht. Lediglich der 
Waffengeb,rauch i,st im § 12 ,des GG. vom Jahre 1894 genau 
festgelegt. 

Da,s -dem nicht so ist, beweist unse,r täglicher Dienst. 
Die gesetzliche Grundlage dazu bildet einzig und allein 
für alle Einschreitungsarten (der Waffengebrauch ausgeno
nommen) der kurz und allgemein gehaltene Sammel
pa,ragraph, der § 11 des GG. vom 2?· Dezember 1894. 

Der Gesetzgeber wollte im § 11 nicht Jedes einzelne 
Einschrei�ungsrecht namentlich ,aufzählen, welche ja in de,r 
Strafprozefyordnung und im Verwaltungsstrafgesetz enthal
t-en sind. Diese würden auch seit dem Bestande des GG. 
1894 zu wiederholten Novellierungen und Ergänzungen des 
§ 11 geführt haben, was auch nur wieder im Wege der
Bundesgesetzgebung möglich gewesen wäre. 

Ein Bei1spiel hiefür: 
Mit der Verw,altungsreform im Jahre 1925 wurde eine 

Änderung hinsichtlich der vorläufigen Verwahrung und 
Vorführung zum Zwecke des Verwaltungsstrafverfahrens 
sowie die vollkommen neuen Gesetzestexte über das Or
ganmandat (§ 50 VStG.) und die Sicherheitsleistu�g 
(§ 37 a, VStG.) geschaffen, die ihre für die_ Gendarmerie 
ausgearbeiteten Ausführungsbestimmungen in _den §§ 51, 
bezw. 109 a und b erhielten, ohne da� es, ernes neuer
lichen Gesetzesbeschlusses zur Änderung d'es § 11 bedurfte, 

da dieser durch seine Textierung ganz automatisch gesetz
liche Grundlage für die neuen Paragraphen der Gendar
merie-Dienstinstruktion mitübernahm. Dies gesta-ltete sich 
natürlich wesentlich einfacher, da die Änderung der Ver
waltungsverordnung unter Beachtung des Verwaltungsgrund
satzes (Art. 18 der Bund.-VerfassungJ für die Gendarmerie 
derzeit vom BM. f. 1. erfolgt. 

Somit wäre die unbedingt notwendige „Daseinsberech
tigung" des § 11 aus dem GG. 1894 begründet. Im Zu
sammenhange damit ist es ,aber ,erforderlich, den schein
baren Widerspruch zwischen § 11 und § 12 (Waffen
gebcrauch) zu klären. Auch hier gilt der allgemeine Grund
satz, da� die spezi-elle Norm der ,generellen Norm vor
geht. Das hei�t: überall da, wo -eine spezielle Norm für 
eine bestimmte Handlung Gesetz ist, gilt nicht die ge
nerelle, also die allgemein gehaltene, sondern eben die 
für diese, ganz speziell geschaffenen Rechtssätze. Sind 
solche .aber nicht vorhanden, so tritt die allgemeine Regel 
wieder in den Vorde1rgrund. 

Dafür gibt es genügend Beispiele: 
Macht sich ein Kaufmann eines Täuschungsdeliktes 

nach dem Lebensmittelgesetz schuldig, so wi-rd er in diesem 
Fa,lle nach der speziellen Norm - dem Lebensmi.ttel
gesetz - und nicht nach der gener.ellen - des Betruges 
-;-- zur Verantwortung -gez·ogen. 

Als Gegenstück •dazu, wo wegen Fehlens einer spe
ziellen Norm auf die gener,elle zurückgegangen werden 
mu�, mag folgendes Bei-spiel dienen: Der Gastwirt wird 
b.ei überschr-eitung der Sperrstunde, wenn er der ihm auf
erlegten Verpflichtung nach dem Polizeisperrstundengesetz 
nicht nachkommt, nach § 131, ·b,ezw. 132 der Gewerbe
ordnung bestraft. Für den Gast, welcher der Aufforderung 
zum Verlassen der Gaststätte nach Eintritt der Sperr
stunde 'keine Folge leistet, kommt ab.er wegen Fehlens, 
einer spezi-ellen Norm, die gene,relle - in die.s,em F_a,lle 
Art. VII EGVG. - mr Anwendung, die aber bei Vorliegen 
der Tatbestandsmerkmale nach Art. VIII, Pkt. b (unge
stüme Weigerung) dieser spezi�llen Norm wieder weichen 
mu�. 

Dieser Grundsatz gilt natürlich auch für den W.affen
gebrauch, der als spezielle Norm aus der generellen de-s 
§ 11 GG. 1894 he•rausgehoben und im darauffolgenden 
§ 12 taxativ, al-so e-rschöpfend, niedergelegt wurde. 

Der Gesetzgeber hat ·es für notwendig er.achtet, diese 
Einschreitungsa·rt gegen da,s höchste Rechtsgut des Men-

. sehen - das Leben selbst - .fü.r jeden einzelnen Wach
körpe·r, seiner Zweckbestimmung -entsprechend, ganz spe
ziell zu ,regeln. Demnach darf der Waffengebr,auch d'er 
Gendarmerie n u ,r in dem im § 12 GG. 1894 a,ufgezählten 
drei Fällen ausgeführt werden, zu denen der § 65 der GD!. 
die Ausführungsbestimmungen für den einzel-nen Genda,r
men oder für die Genda,rmeriepatr,ouille, der § 66 hin
gegen. jene beim Einschreiten aller Gendarmen eines 
Postens gibt. 

Die Zo'llwa.che hat ihrerseits die für ihr,en Waffen
gebrauch spezi,ell geregelte Norm im § 20 Zollge·setz, 
die Durchführungsbestimmung hiezu im § 56 der Dienst
vorschrift für die Zollwache. 

Achtung 
Abo11ncntcn ! 

Wir bitten, die restlichen Abonnement
gebühren für 1949 ehestens mit bei
liegendem Erlagschein einzuzahlen. 
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Aus dem Kriminologischen Institut der Universität Graz 
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Die M e t h o d e  d e r  ld -e n t i f i z i e r u n g  v,on Werk
zeugschartenspuren ist die Methode der vergleichenden 
Untersuchung, das heifJt, eine mit dem vermutlich verwen
deten Werkzeug hergestellte Vergleichsspur wird mit der 
Originalspur vergleichend unlersucht. Zur Frage der Her
stellung einer verwertbaren Vergleichsspur sind verschiedene 
Materialien vorgeschlagen worden, Soweit diese Massen 
auch eine tatsächliche Eignung in sich haben, liefern sie 
evenh.1_ell ganz brauchbare Vergleichsspuren, die -aber den 
einen wichtigen Nachteil in sich haben, da� sie mechani.
siert sind und aller jener Merkmale entbehren, die durch 
den lebendigen Vorgang bei der Erzeugung einer Spur 
bewi·rkt · wer-den. Es 1st daher letzten Endes die Erzeugung 
von Vergleichsspuren in einem natürlichen Material und 
in einem Arbeitsvprgang, wie er jenem bei der Erzeugung 
der fraglichen Spur möglichst ähnlich ist, doch immer 
wieder vorzuziehen. Da� hiebei auf das verwendete Ver
�leichsmaterial ein besonderes Augenmerk zu lenken ist, 
rst wohl selbstverständlich. Dieses wird wohl immer jenem 
Material ähnlich sein müssen, in dem die fragHche Spur 
erzeugt wurde; für eine Spur in weichem Eisen oder in 
Blei wi•r-d daher die Vergleichsspur in einem glekhartigen 
Material herzustell•eo sein, findet sich die fragliche Spur in 
einem harten und -spröden Holz, dann wi-rd auch die Ver
gleichsspur in einem derartigen Material zu erzeugen sein 
usw. 

Der Vorgang der vergl-eichenden Untersuchung be
steht nun darin, da� unter Verw-endung entspr,echenden 
Schräglichtes die Spu r-en möglichst plastisch gestaltet 
werden, wobei der Einfallswinkel des Lichtes je nach der 
Spurenausprägung zu wählen ist, um zum Bei•spiel bei· 
ernzelnen hochliegenden Ausbuchtungen nicht etwa wichtige 
Rillen durch Schlagschatten zu verdecken (zur bildlichen 
Darstellung ist die photographische Aufnahme in zirka 2- bi-s 
3-facher direkter Vergrö�erung zu. empfehlen). Es werden 
nun ,die beiden Spuren in ihrer individuellen EiQena.rt 
genau fixiert und das Spurenrelief des näheren beschrieben 
und verglichen. Zei-gt sich völlige über-einstimmung , i_n 
all-en Einzelheiten, dann ist der sichere Schlu� auf ldentitat 
der beiden Spuren und damit auch die Verwendung des 
vermuteten Werkzeuges ·gerechtfertigt. 

Oftma,ls ist es für den Lauf der Erhebungen vorteil
haft, da� rasch zur Frage nach dem verwendeten Werk_zeug 
Stellung genommen werden kann. Eine visuelle Vorprufu�g 
kann über •die Frage eine Klä-rung, zumindest aber eine Ein
engung der in Frage kommenden Werkzeuge und d?m1t <;Jes 
verdächtigen P.ersonen'kreises mit -sich bri·ngen. W1Ird �me 
dera,rtige Vorprüfung ohne vorhergehende Erzeugung einer 
Vergleichsspur versucht, dann darf nicht vergessen werden, 
da� die fragliche Spur die Beschaffenheit de.� verwend7ten 
Werkzeuges im Spiegelbild widergibt; da d,1,ese Art e_mer 
Vergleichung allzu. leicht zu Irrtümern führe_� kann, �mpfiehlt 
es sich immer also auch bei der Vorprufung, eine Ver
gleichsspur her�ustellen. Eine solche Vorprüfung ka•nn even'

tuell mit Sicherheit die A u s  s c h I i e � u n g der Y_erwen
dung eines fraglichen Werkzeuges ergeben; ma� hute sich 
aber auf Grund einer Vorprüfung mit Sicherheit die Ver
wendung des Werkzeuges feststellen zu wollen. _Der end
gültige positive Nachweis soll immer ei,nem krn:111nolog1sch 
geschulten Fachmann überlassen werden. Verglerche Abb. 1_ , 
die den Vergleichsschnitt einer fraglichen Spur (oben) mi;! 
einer Vergleichsspur (unten) darstellt. Das Rillenrel1ef zeigt 
im oberen und im unteren Teil eine völlig- gleiche Aus
prägung sowohl in Tiefe, Breite als auch in den. relativ�n 
Abständen und der Oberflächengestaltung . der . Rille_n. Die 

Darstellungsmethode durch Vergleichsschnitte 1�t fur alle 
Untersuchungen von Wer'kzeugschairtenspuren die bildhaft 
eindruckvollste. 
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Von Universitätsdozent Dr. HANNS BELLAVI(;

Welche lndi�idu�lmer�male sind nun bei Werkzeugschartenspuren fur eine visuelle Vorprüfung wie sie von jedem Er-h7bungsorg�n. nach einiger Übung �ngestellt werden kann, in erster Linie von Bedeutung? 
. a) WerkzeuQe mit ebener S_chne_id� _(Messer, Hacke, Me1�el u. a.). Diese Merkmale sind md1v1dualisiert d h das bereits oben Genannte und durch die Ab 

„
t 

urc 
der Schneide entstandene Rillerirelief; ist jedoch er

u zu�f 
lige Durchtrennung des Materials nicht erfolgt s-� e 

k
vo -

vielfach auch das Spurenende wichtige Hinweise' gebe 
ann 

insbesondere die Form der Schneide, ob gerade ode 

n, so 

bogen, ArJ:. und Grad _der Biegu�g, ob �ur Mittellinie n�r��j oder -schrag usw. Hierdurch sind mitunter Hinweise auf 
eine bestimmte Gestaltunsi des Werkzeuges (zum Beispiel 
gewöhnliche Holzhacke, Z1mmermannshacke, Mei�elart usw.) 
möglich. Auch ist aus der Spur oftmals die B,reite der 
Schneide kenntlich, so i-nsbesondere bei mei�elähnlkheri 
Werkzeugen. . 

.\ b) Bohrer. Entsprechend der verschiedenen Wirkungs-"-� 
wei·se ist zu unterscheiden zwischen den gewöhnlichen 
Schneckenbohrern einerseits und den Zenkums- und Spiral
bohrern anderseits. 

1 . Schneckenbohrer. Diese Bohrerart besteht aus einer 
kleinen Einzugsschnecke un_d de� amchl_ie�enden eigent
lichen Schneideschnecke. Jeder dieser Teile erzeugt spezi
fische Spuren. Ist die ganze Bohrerspur erhalten geblieben 
(wenn al·so nicht eine völlige Durchbohrung vorgelegen ist) 
zeigt die Spur der Einzugschneck� an Merkmalen: Läng� 
der Einzugschnecke, Art des kon1sch_en Verlaufes, Anzahl 
der Windungen (vgl. Abb. 2); weiters 1st charakteristisch d 
konische ,ü_ber-gang der Spu: d�r Ein_zugs_chnecke zur S �; 
der Schneideschnecke, schl1e�lich die sich, je nach � Tie.fe der Bohrung wiederholende Spur der Sehn 

'
d

er 
schnecke mit ihrem charakte•ristischen Relief. ei e-

2. Zentrums- un� Spira·l�ohrer kennzeichnen sich
durch, da� die Schne1�e in ein�m Winke l von 90 G d 

da
Bohrspindel gelegen 1st. Es wird als·o das Materia�a _ zu-r 
von der Seite aus ('.3n der Bohrwandung_), sondern an 

.n_icht 
Bohrbasis abgeschnitten. Entweder besitzt der Boh 

einer
eine Bohrerschneide, die von der Bohrspindel abzw 

_re;( 
nur 

nur einfach ,radial arbeitet), oder es befinden s
�'� als� 

Bohrerschneiden, die gege_nüb_erliegend angebradht 
z_we1 

Zur Erleichterung der Arbeit sind a-uch diese Boh 
sind. 

d · E' rer ·t einer Einzugschnecke o e-r einem In�ugstift ausg t 
mi 

An den äu�ersten Enden der_ Schneider befinde
e� at�et� 

au�erdem s-ogenannte Vorschneider, das sind kur 
sie� 

alle! zur Bohrspindel verlaufende Schneiden, die �r� Äar
gabe haben, die Wandung vorzuschneiden und da 't 

uf
Basissch·neide die Arbeit zu erleichtern. Nicht nur ied

rn , �e.r 
zeine Gesamtteil des Bohrers erzeugt nun seine charkt: 

�l'l�
schen individuellen Spurenmerkmale, sondern auch d 

rist1-
sammenhalt von zwei anei:nanderg•renzenden Bestand;

e
.Zu

(Einzugschnecke bezw. -st1ft und Bohrerschneide . B h 
den 

h 'd und V�rschneide,r) geben charakteristische' S
O rer-sc ne1 e Puren-

bilder. 
Die Abb.. 3 bis 6 •so!l-en das Gesagte veranschauliche 

Abb. 3 und 4 stellen einen Querschnitt durc_h eine Boh 
n. 

der Boh·rbas1s da,r. In Abb'. 3 war die Spi't 
r-

spur an d' S d h . ze d 
Einzugstiftes abgebrochen, . ie pur . a er '17,1 unteren T 

e_s 

1 t. 6- eit im Gegensatz zur Abb. 4, 1n der die Spu d' e
_ 
il re a 1v r . h t I f d . r -i.es 

Führungsstiftes spitz na� un en zu au en ist, entsprech 
es 

der spiiz geschä,rften Fuhrungss�1tze _des Wer.kzeuges L 
:=nd 

und rechts an den Spurenende_n sind als tiefere · . 1nks 
bungen di,e Spuren des Varschne1d'ers er-kenntlich . . �

6
ke,r

ebenfalls verbreit_�rl und abgestumpft, in. Abb. 4
• ,h�n 

· b. 3 

zugespitzt. Der Obergang der Vorschneiderspur 
gegen 

der ßasisschneide ist in Ab�. 3 ,relativ schad,kan�r 
Spur 

Vorschneider schlo_� daher direkt u�d scharfkantig � der 
Bohr-schneide a,n; In Abb. 4 sind hingegen zwi h n die 
Vorschneiderspur und der Spur der Basisschneide

sc enh der 
noc auf-

rechtstehende Holzfasern zu e ·rkennen; es war also bei die
sem Bohrer zwischen Vorschneider und Bohrerschneide ein 
kleiner, nicht geschärfter, eventuell tiefer liegender Zwi
schenraum. 

Abb. 1 

Abb. 5 und 6 zeigen Bohrspuren in der Draufsicht. De.r 
Obergang der Spur der Einzugschnecke zur Bohrbasis zeigt 
in Abb. 5 t-richte.rförmigen Verlauf, während er in Abb. 6 
fast rechtwinkelig- oder wulstig ist. Der Obergang der Spur 
der Bohrerschneide zu jener des V,orschneiders zeigt auf 
dem oberen Bild der Abb. 5 einen deutlichen Innenkranz, 

Abb. 3 Abb. 4 

auf dem unteren Bild hingegen fehlt dieser Innenkranz. 
Während in Abb. 5 die Innenkante des Vorschneiders 
schräg nach au�en verlauft, sind die Spur-en des Verschnei
ders in Abb. 6 schmal und senkrecht. Das Rillenrelief der 
Bohrerschneide in den einzelnen Abbildungen lä�t ebenso 
eine Vielfältigkeit in den Feinheiten der individuellen Aus-
prägung klar erkennen. 

3. Eine einzige Spurenart macht eine gewisse Ausnahme 

Abb, 7 Abb. 8. 

und bereitet grö�ere Schwierigkeiten: Die Spur der Säge. 
Während man Eis !bei den bisher genannten Schneide
spuren mit einfachen Spuren zu tun hat, stellt die Säge
spur eine Kombinali,onsspu.r, dar, da bei -dem jeweiligen 
Richtungswechsel in der Handhabung der Säge die zuerst 
erzeugte Spur verändert und modi.fiziert wird. Da� sich bei 
Kombinationsspuren au�erdem di-e jeweilige persönH·che 
Eigenart der Handilabung des Werkzeuges in noch weiter
gehender-em Ma�e auswi,rkt als bei den übrigen Schneide
werkzeugen, beda,rf wohl keiner weiteren Erwähnung. Die 
Sägespuren werden in ihrer individuellen Ausprägung durch 
das Zusammenwirken der Länge der Zähne, der Schränkung 
(de·r seitlichen Ausrichtung), der Schä,rfung und eventuell 
de-r Dic'ke des Sägeblattes bewirkt. Da� diese einz,elnen Ele
mente auf den beiden Sei.ten der Säge v,ersohieden sein 
können -und auch fast immer verschi-eden sind, versteht sic h 

von selbst. 
Abb. 7 zeigt eine fragliche Sägespur, für die ein 

Doppelrillenband in �leio�fl';ä�iQe': Abständen charak
teri1stiscih ist. Die Ungle1chma�1gke1t in der Richtung dieses 

Rillenbandes zeigt davon, da� diese Spur nicht von einem 
Fachmann erzeugt wuirde. Die Abb. 8 bis 10 sind Ver
gleichsspuren, die mit drei Sägen hergestellt wurden, deren 
Verwendung eventuell i,n Frage stand. Weder die Abb. 8 

Abb. 2 

noch die Abb. 9 lä�t das ,oben erwähnte charakter.i·stische 
Rillenband erkennen, wohl zeigt sich dieses aber in Abb. 10. 
Au�erdem sind in Abb. 8, mehr am Rande verlaurfend, in 
Abb. 9 bi·s fast zur Spurmitte reichend Klemmspuren er
kenntlich. Diese Klemmspuren besagen, da� die ver
wendeten Sägen zu wenig geschärft wa,ren im Ve•rhältnis 

Abb. 5 Abb. 6 

Abb, 9 Abb. 10 

zur Dicke des Sägeblattes. Die fragliche Spur in Abb. 7 
zeigt hingegen ebensowenig wie die Vergleichsspur in 
Abb. 10 Klemmspuren. Als Unt-ersuohungsergebnis wa,r in 
diesem Fa•II zu buchen, da� di-e Sägen, mit denen die Ver
gl-eichsspu,ren in Abb. 8 und 9 herges-t.ellt _ wurd:en, al_s 
Tatwerkzeuge auszusohlie�en sind, da� aber die Sage, mit 

Abb. 11 Abb. 12 Abb. 13 

de·r die Spur in Abb. 10 eirzeu:g'I wurde, wahrscheinlich 
als Tatwerkzeug Verwendung fand. Mit Rüc�sio�t auf die 
Schwieri,gkeit der lde�tifi�i·e:�ng "'.on Kombmat1onsspu1r�n 
wird bei Sägespur.en ein positiver_ sI1cherer Nachweis n�r m 
besonders günstig gelagerten Fallen zu erwarten sein. 
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Zur Durchführung der vergleichenden Untersuchung 
ist es natürlich erforderlich, d'a� die fragliche Spur off.en 

dem Sachverständigen, bezw. Sachbearbeiter vorliegt, was 
bei Spuren von Werkzeugen mi1 ebener Schneide meistens 
der Fa II ist (au�er bei Durchtrennungsversuchen und nicht 
völliger Durchtrennung), bei Bohrspuren aber fast nie ge
geben ist; letztere erfordern daher immer ·eine Durch
trennung der .Spuir in der Längsrichtung. Eine Spuren'
sicherung, die dem Sachverständigen die Durchtrennung 
ermögHcht, ist aber nicht immer tunlich, i•nsbesondere wenn 

wirtschaftliche Gründe entgegenstehen. Es sei daher noch 
ein Fall instruktive.r Art erwähnt. Bei einem Bauern wurden 

zahlreiche Obstbäume in Schädigungsabsicht angebohrt, 
ohne da� aber die Bohrungen eine Vernichtung der Bäume 

zur Folg,e gehabt hätten. Ei·ne Spurensicherung im üblichen 
Sinne wäre nur durch Schläg,erung wenigstens eines Bal!.
mes möglich gewesen, wobei aber immer noch die unge
wrsse Frage ,entstand, in welchem Baum sich die bestauis
präg.te Spur findet. Bei der genau,en Besichtigung des Tat
ortes fand nun ein Gendarmeriebeamter - für eine flüch
tige Besichtigung im Gra,s verborgen - Bohrspäne, welche 

beim Bohrvorgang aus dem Bohrloch auf die E,rde gefallen 
waren. Er sammelte dieselben vorsichtig, um diese kleinen 

GebHde vor jeder weiteren Zerstörung zu sichern und die 
Erhebungsabteilung des zuständigen Landesgendarmerie
kommandos reichte diese Bohrspäne als Untersuchungs'

grundlage mit jenen Bohrern ein, die bei den Verdächtigen 

gefunden wurden. Derartige Bohrspäne haben den Vorteil, 

da� auf ihnen beide Seiten der Schneideschnecke des 
Schneckenbohr,ers ihre Spuren zurücklassen ; auf der Innen
seite des Spanes die Spur der äu�eren Seite der Schnecke. 
auf der äu�eren Seite des Spanes die Innenseite der 
Schneide. Abb. 11 gibt die Spur der Au�enseite eines inkri
minierten Spanes, die Abb. 12 jene des Vergleichsspanes 
wieder. Aus dem Vergleichsschnitt in Abb. 1 3  ist deutlich 
die lden1ität der Spuren erkenntlich und damit die Verwen
dung eines bestimmten Bohrers aus dem Besitz eines der 
Verdächtigen nachgewiesen. Unter dem Druck dieses ein
wandfreien Sachbeweises hat der Täter dann auch ein Ge
ständnis abgelegt, d?ssen Überprüfung auch seine Richtig„ 
keit bestäti.gte. 

Aus dem Vorstehenden mag erkannt werden wie viel
seitig b ei richtiger Auswertung einer Spur di�se ausge
beutet werden ka�n und wie wichtic;i es ist, da� alle Er
hel;>ungsorgane bei der Tatortbes1c�tigung eine genaueste 
Spurenprufung v,ornehmen und zu einer Sicherung auch der 
vorerst unscheinbarsten Spuren beitragen. 

.. 

Literatur: Siegfried T ü ,r k e 1, Beiträge zur kriminal' r 
sehen Symptomatdogie. und Tec.h!7

ik . . Verlag Moser, G�a
1
; 

1931 ; Ha.nns B e 1 1 a v I c, ldentif1kation von Sägesp 
Archi. f. Kriminol. Bd. 94; derselbe, Identifikation von Eth

n, 

spuren, A,rch. f. Kr iminol. Bd. 102; derselbe Spuren° 
r

Bohrspänen, K,riminalistik, 16. Jahrg. 
' an 

B E R I C H T. über die fJu/Märu11g der /3randlegung im fJ1110ese,,,

des l<arl ;i!.;eg/er in /Roseldorf ..Nr. 54 a111 17. Ok/ober 1949 

Von Gend.-Revierinspektor RUDOLF STEINWENDER 

Kommandant der Gendarmerie-Erhebungsexposilur beim Kreisgericht in Korneuburg, N.-ö.

Am 17. Oktober 1949, gegen 21 Uhr, brach in der 
Scheune des Landwirtes Karl Zi-egler in Roseldorf Nr. 54, 
BezLrk Hollabrunn, N.-O. , ein Schadenfeuer aus, welches 
die Scheune mit 63 Neuner Getreide sowie verschiedene 
land.wirtschaftliche Maschinen und Geräte im Gesamtwerte 
von zirka 25.000 S vernichtet,e. Die von der Genda.rmerie
Erhebung·sexpositur beim K·rei•sgericht in K,orneuburg am

20 . Okt,obe,r 1949 aufgenommenen Erhebungen erbrachten 

vo,rerst. den dringenden Verdacht der Täterschaft gegeh 
Ka,rl Z1egler selbst, da dieser am Morgen des. Brandtages, 
im„ Verlaufe ,ein•es  Streites mit seiner Gattin, die. Absi·cht 
geau�e,rt hatt,e, sein Anwesen anzuzünden. Im Zuge der 
we1ter,en Erhebungen wurde jedoch folgendes festgestel'lt. 

Das Ehepaar Karl und Barbara Ziegler, seit vier Jahren 

ve.�he1ratet, lebte seit etwa drei Jahren in dauernden Zwisti,g
ke1ten, die von Seiten der Gattin so weit getrieben wurden, 
da� sie ihrem Mann wiederholt mit Anzeigen bei einer 
Bes�tzungsmacht drohte, um damit seine Abschaffung zu 
erreichen. Unt.er anderem wurde auch ein anonymes 
Schreiben an ,die Besatzungsmacht gerichtet, in welchem 
Karl Ziegler zu Unrecht des Mordes beschuldigt und sein� 
Wegschaffung gefordert wurde. Obwohl das Original dieses 
anonymen Schreibens nicht mehr vorhanden war, war anzu
nehmen, da� Barbara Ziegler di,e Urheberin desselben sei. 
Als nun weiters noch i,n Erfahrung gebracht werden konnte, 
da� Barbara Ziegler ,einen Burschen aus Roseldorf dingen 
wollte, damit dieser ihrem Mann auflauere und ihm körper
lichen 5chaden zufüge, w:esen die Ve,rdachtsmomente immer 
starker auf Barbara Ziegler als Brandlegerin hin. 

Einern eingehenden Verhör unterz,ogen, leugnete Bar
ba_ra Ziegler vor-erst alles ab, gab aber schlie�lich zu, einen 
�urschen ,dingen haben zu wollen, um ihr•em Mann körper
lichen Schaden zuzufügen. An Hand d'e,r in der Abschrift 

des anonymen B.r:efes befi.ndlichen Rechtschreibfehler k,onnte 

die Beschuldigte auf Grund einer Ve-rgleichsschrift, in 
welcher sie die gleichen Rechtschreibfehler machte, über
wiesen werden, die Schreiberin des anonymen Briefes zu 
sein, welche Tat sie schlie�lich auch mgab. 
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Nunmehr war �er weitere z.usai:17menhang .kiar. Barbara 
Ziegler hatte aus einer un.uberwmdl1chen Abneigung gegen 
ihren Mann mit a_llen Mitteln die Trennung von diesem 
he.rbeiführen wollen. A.ls sowohl das anonyme Schreiben 
wie auch der geplant.e übe.

rfall auf ihren Mann fehlschlugen: 
machte sie sich in kaltblut1ge,r Überlegung die in, St •t 
von ihrem Mann ausgesprochene Absicht, das Anwe;ei 

anzuzünden, zu,nutze. Umgehend erstattete . sie am gleich:� 
Tage sowohl bei de; Besatzun.gsmacht

_, 
wie �.uch am zu

ständigen Gendarmerieposten die Anzeige daruber, da� 'ihr 
Mann gedroht habe, das Anwesen anzuzünden. Als am 
selben Tage in den Abendstunden, etwa drei Stunden 
Ausbruch des Brandes, Bürg,ermeister und Gendarm b 

v
� 

Ehepaar Ziegler vorsprachen, um den. _Streit zu schlichf�n 
tat Barbara Ziegler ein ubriges undi wies nochmals d'a f

, 

hin da� wenn es jetzt b.rennen würde, man gleich w
· rau 

kö�ne, ;.,er der Täter sei. issen 

In der Oberzeugung, damit genü9.end vorgearbeitet und 
den Verdacht von Haus aus v,on sie� ab und ,auf ihre 
Mann gelenkt zu haben, wartete Barbara Ziegler 

a 
n 

gleichen Abend den Zeitpunkt ab, zu welchem ihr M 
rn 

eingeschlaf.en war, schli,ch _sich . dann harfuf; und nur �:; 
dem Nachthemd bekleidet in die Scheune und steckte das 
Stroh des noch unaus·9.edroschenen Get-re1des in Br,and. 
Darauf begab sie sich wieder zu Bett und w.a•rlete so lang 
bis de.r Feuerschein sichtba•r wurde, dann erst weckte s� 
ihren Mann. 

Unter der Last dieses Beweismaterials legte Barbara 
Ziegler am 22 . Oktober. 1949, nach vorhe,rgegangenern
hartnäckigen Leugnen, ein umfassendes Geständnis ab 
diese Tat begangen zu haben uind g. ab als Mol' . , 

zerrüttet.en Eheverhältnisse u,nd unuberw1ndliche Abne
1"'. die 

. 1gung 
gegen ihren Gatt.en an. 

Im übrigen war es nur dem ,raschen und tatk "f!' 
Einschreiten der Feuerwehr zu danken, da� das Feu�a 1<;1e

h
n 

an die unmittelbar angebauten Nachbarhäuser üb
r nie t 

U t d · H" ergriff durch welchen ms an e!.ne ganze auserzeile der Ver� nichtung anhe1mgefallen ware. 

Von Gend.-Oberstleutnant Dr. JOHANN FüRBöCK, Landesgendarmerieko;nmando für Steiermark 

Ist das noch Recht? Ist das nicht eher krasses Unrecht? 
Solche und ähnliche Fragen werden die Gendarmen im 
vergangenen Jahrzehnt öfter gehört und sich selbst gestellt 
haben, ohne dar, es ihnen gelungen ist, eine zufrieden
stellende Antwort darauf zu bekommen oder selbst zu 
finden. 

Hier etwas Klarheit zu schaffen, soll der Zweck der 
nachstehenden Ausführungen sein. 

Gleich zu Beginn möchte ich anführen, da� es ein
absolutes, das hei�t unab§nd

1
erliches, von allen kulturellen, 

politischen und sozialen Veränderungen unberührtes Recht, 
etwa in dem Sinne, wie es mancher Mensch in tiefster 
Seele erträumt und ersehnt, nicht gibt. Dies schon allein 

aus dem Grunde nicht, weil es bisher nicht gelungen ist 
und auch in Zukunft nicht gelingen wird, eindeutig und 
alle Menschen befriedigend' zu bestimm� n, was „recht" oder 
,,gerecht" ist. 

Das, was jeweils in einem menschlichen Gemeinwesen, 
sei es in einem kleinen Verbande, wie e·inem Verein, sei es 

A in einem gro�en, wie dem Staat, al1s Recht gilt, wird stets
'\!!!!!lll'das Spiegelbild der jeweiligen politi:schen, sozialen . und 

kulturellen Verhältni·sse sein. Dadurch ist es auch nicht 
möglich, da� immer die gleichen Gesetze weiter gelten 

und der von den Gendarmen erwünschte Zustand, mit den 

einmal erlernten Gesetzen a·usdienen zu können, j emals 
eintritt. Dies besonders nicht in Zei1en des Überganges und 
des Ringens um neue Formen des menschlichen Zusammen
lebens, wie wir si•e durchleben. Das Recht ist nun einmal 
nicht statisch, sondern dynamisch und fordert ständige 
Anpassung an die iatsächlichen politischen, kulturellen und 
sozialen Verhältnisse. 

So sagt auch lhering schon vor -rund 80 Jahren in 

seinem berüh'llt ·qewordenen Buche „Kampf ums Recht": 
Die Idee des Rechtes ist ewiges Werden, das Gewordene 

aber muf3 neuem Werden weichen. 
Was versteht man nun eigentlich unter dem Begriffe 

Recht? Zu einer jeden Menschen befriedigenden Definit-ion 

ist man hier, ebenso wie bei anderen Begriffsbestimmungen 
nicht gelangt. Jedenfalls deckt ·sich der Begriff nicht mit 
Si -tte, wenn auch das •geltende Recht trachten sollte, den 

sittlichen Gesetzen nicht zu widersprechen. Am ehesten 
beiriedigen könnte vielleicht die aus der sprachli,chen Seite 

her stammende Bestimmung des Rechtes als das rechte, 
geradeaus gerichtete, die richtige soziale Ordnung, etwa 
in dem Sinne wie ich zu jemanden sage, sie tun recht, 

•sie gehen •recht. Auch die französische und italieni'sche 
� 7Sprache gebrauchen fü.r das Recht und die qerade Richtung 

des Gehens den gleichen sprachlichen Ausdruck (droit, 
di,ritt,o, !,out droit, ·sempre diritto). 

Also geradeaus, im Sinne von unbeirrt von Einflüssen 

die von der Seile kommen (wie zum Beispiel unedle, 
unsittliche Begründungen), wä•re das „Rechte", d'as Richtige. 
_ Manchmal wird recht und gerecht auch in dem engeren 

Sinne gebr.aucht, dar, ein Entschlu�, eine Entscheidung als 
richtig gefuhlt, als mit den best,ehenden Gesetzen über
ein1stimmend bet-rachtet wird. Als ungerecht sieht man 
dagegen wi•eder Entscheidungen an, die sich nicht mit der 
allgemeinen Norm oder be.sser meiner AuHassung oder 
Auslegung dieser Norm decken. 

Diese Seite des Rechtsbeg,riffes will ich jedoch hier 
ganz au�er Betracht lassen. 

Im absoluten Sinne gesehen bedeutet Recht also einen 
durch Vernunftserwäqungen. durch den klügelnden Verstand 
nicht bestimmbaren Wert. Dies beweist die Geschichte und 
cfa.s Bemühen -g,rö�ter Geiste·r seit Jahrtausenden. 

Von einer solchen absoluten Warte aus betrachtet 
wi•rd Recht und Gerechtigkeit •stets ,ein Ideal wie jede� 
andere bleiben, dem nahe zu 'kommen sich jeder bemühen, 
das zu er,reichen aber keinem Menschen gelingen wird. 

Auch den sittlichen Geboten „Tue da,s Gute und meide 
das Böse", ,,Jedem das Seine", ,,Halte die rechte Mitte", 
„Tue recht und scheue niemand" usw. fehlt letzten Endes 

doch wieder die Möglichkeit, eindeu\.ig zu klären, was gut 
und böse, •recht und unrecht, die richtige Mitte, usw ist. 

Leider sehen die einzelnen Menschen nur als Recht an, 
was ihnen nützt, und als Unrecht, was gegen ihre Interessen 

geht. Wann sieht schon ein Schuldiger ein, da� er gerecht 
verurteilt wurde, d-::1r, ihm „r•echt" geschieht? 

Wenn man daher sagt, was dem Einen recht ist, sollte 
dem anderen billig sein, so meint man damit, da� die 
Menschen ,einsichtsvoll genug sein sollten und das, was von 

ei•ner ihrer Einrichtungen (Staat, Behörde) als Recht fest
gestellt wird, auch als solches gelten lassen mögen, auch 
wenn es gegen das Interesse Einzelner verstö�t. 

Umgekehrt mü�te von j enen, d:e Recht schaffen und 
anwenden, vorausgesetzt. werden, da� sie auf bes·onderer 
siHlicher Höhe stehen und nur für die wohlverstandenen 

Interessen der Gesamtheit des Staatsvolkes arbeiten. 
Leider sind die Interessen der Menschen nicht die 

gle.ichen, und wenn hier nicht durch Staat und seine 
Behörden· regelnd eingegriffen würde, würden sich diese 

Interessen ständig ·reiben und zur Unordnung, zum Chaos 
führen. Man denke nur a n die früher übliche Selbsthilfe, 
die schlie�lich zum Faus,t-Recht führte. 

Im Widerstreit der verschiedensten, meist eigen
süchtigen Interessen scha.Jtet sich nun der Staat ein und 
sucht einen Ausgleich zu schaHen. So zum Beispiel zwischen 

dem lnter,esse des Arbeitgebers auf unbeschrän'kte Nutzung 
der Arbeitshaft U'ld dem des Arbeitnehmers auf geregelte 
Arbeitszeit, Entlohnung usw. , zwischen dem Interesse des 
Produzenten auf hohen Gewinn und dem des Konsumenten 

auf erschwingliche Preise. ' Wa,s dabei herauskommt, ist das sogenannte „positive 
Recht", nämlich da.s in einer Gemeinschaft in einer be
stimmten Zeitperiode jeweils auf verfassungsmä�igem Wege 

zustandegekommene Recht. Nur dieses Recht ist einer 
eingehenden Betrachtung und K·riti'k unterworfen, weil es 
eben g,reifba,r ist. 

Da dieses positive Recht •ein Versuch zur Lös1mg de,r 
verschiedensten Interessenkonflikte, also eine Unzahl von 
�ompromissen ist, entdeckt ma, n auch gleich den Grund 
de·r Unzufriedenheit damit. Es haftet dem positiven Recht 
wie j edem Ausgleich der Ma,ngel an, da� keiner der 
Interessengegner völlig be-liriedigt wird, weil das eine 
lnteress·e angeblich zu wenig, das andere zu viel berück
sichtigt wurde. 

Hier sollte dann wieder die Rücksichtnahme auf die 

Gemeinschaft manches egoistische Wollen zurückt,reten 

lassen, das Leben und leben lassen sollte sich durchsetzen 
und da,s richtig verstandene Einzelinteresse sollte dazu 
führen, da�, was einem recht i.st, dem anderen billig sein 
mu� - ansonsten ein friedliches Zusammenleben von 

vielen Menschen nicht möglich ist. 
Das positive Recht wird von den Kräften geschaffen, 

die jeweils im Staate die politi'sche Macht innehaben. Die 

von diesen Kräften vertretene Ideologie wird das Recht 
auch stärkstens beeinfluss·en . Mit dieser Ideologie wi•rd 
dann auch das geltende Recht zu verteidigen und von 
jenen Kreisen, die Gegner der gerade herrschenden poli,ti
schen Richtung sind, zu erschütt•ern und zu verdammen 

ve -rsucht. 

Oifl lllustrierle Rundschau der 

Gendarmerie wünscht allen ihren 

Freunden und Lr.sern ein lrulrns 

/JOeilinacI,ls/esl 
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e BETRIEBE SALZBURG 

III 

Elektrische Bahnen nach 
Hellbrnnn (Wasserkünste) 
St. Leonhard- Gartenau (Auto
busanscblüsse nacb Hallein [Salz
bergwerk] und Berchtesgaden• 
Königssee) 
Parscl1 (Fuß des Gaisbergs) 
Oberndorf' a. _d. Salzacl1 

Drahtseilbahn auf die 

Festung Hohensalzburg (Tal
station Festungsg,. 4) histor. Sehens
würdigkeiten der alten Bischofsresi
denz, allumfassender Rundblick auf 
Stadt und Umgebung Salzburgs, Ge
birgspanorama 

Obus- u. Autobuslinien im Stadtverkehr 
(Ring- und Pendelverkehr) 

Schnellift auf den 
!Uöncltsherg und zunt Grand
Caf'e Winlder, herrliche Aussicht 
auf Stadt und Umgebung 

Salzach-Fähre 
\kürzeste Verbindung Aigen-Josefiau) 

lffilöbel 
SONDERANGEBOT FUR GENDARMERIEBEAMTE 

SCHLAFZIMMER VOLLBAU . S 3450·-

SCHLAFZIMMER VOLLRUNDBAU. 
NUSS, BIRKE, MAHAGONI S 4475·-

WOHNZIMMER, KUCHEN, l:INZELMOBEL IN 
REICHER AUSWAHL ZU GQN STIGEN PREISEN 

MOBELHAUS SCHUH & CHYLIK 
WIEN VIII, BLIN DENG ASSE NR. 7-12 

Auto-Provinzversand / Zahlungserleichterungen 
Straßenbahnlinien 5, 46, J, 8, 118 

A[htun� fien�armeriebeamte 1 
Kein Raten- oder •reilzahlungs
gesehilft, sondern nur ein Zah
lungsabkommen ohne Preis-

aufschlag 

Prima 15-, 16- und 
17steinige Schweizer 
Vo llanker- Herre n
un d Damennbren 

HftH� Pll(H 
UHRMACHERMEISTER 

Wien 1, 
Wipplingerstraße 3 
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In le!zter_ ,�insicht ent:-ch_eidet daher über den Begriff, 
„G8recht1gke1t da,s personliche Interesse, die politische 
Ideologie, zu der man sich bekennt, sowie die Macht die 
dieses lnt,eresse und die ldeolcgie vertritt. 

Daher i-st Recht Macht. 
Wie kann nun der Einzelne dazu beitragen, damit das, 

was er als Recht empfindet, sich durchsetzt verwirklicht 
das hei�t, positives Recht und das, was von ih� als Unrecht 
empfunden, beseitigt wi·rd? 

Sohon lhering sagte, da� alles Recht erstritten worden 
i.st und immer wieder behauptet werden mu�le. Sowohl vorn 
Einzelnen wie vom Volke. 

D_�•S will a_uch das Syr:ibol der Gerechtigkeit, die Frau 
ausdrucken, die in der einen Hanq die Waagschale zum 
Wägen des Rechtes und in der a,nderen das Schwert zu 
seiner Erkämpfung und Behauptung trägt. 

Da� ums Recht im Gro�en und Kleinen gekämpft wurde . und nooh wird, ersehen wir aus dem Ablauf der Geschichte. u:id aus den Vorkommnissen des täglichen L,ebens. _W1ev1,el Kampf 'k:oslete doch die ·Abschaffung der Sklaverei und der Le1be1genschaft, die Durchsetzung d Giaubens- u_nd ,Gewissensfrei-heit u. a. m. Jahrhunderf; wahrende Kamp,e gingen voran und Ströme von Blu1 mu�len vergossen werden, ehe diese heule fundamental Rechtssätze allgemein anerkannt wurden. Aber selbst he �
n 

noch sind diese Kämpfe nicht beendet denn d 
e 

G_ewonnene mu� verteidigt werden und um 'neue Rechf! wird gerungen. 
Wie im Völkerleben mu� auch im Einzelleben d Mensch ständig um sein Recht kämpf.en und das erkämpff;4') behaupten. 
Diese Kämpfe wic'keln sich für die Allgemeinheit wenig 

beka,nnl vor den staatlichen Behörden und Ämtern ab. 
er 

Dieser ständige Kampf ums Recht ist für jeden E' 
zeln_en siltli_che .. Pflicht gegen sich und die Gemeinsch�tt� 
GleiGhes -gilt fur den Kampf . gegen das Unrecht. Selb 1_ 
verständlich nur dann, wenn ich un\.er Recht etwas m 

s
h 

verstehe als bio� ein e9oisli�ches ln�eresse, das sich rü�k� 
sic'hlslos durchsetzen w!II. E1ne Berucks1chligung des Ge
samtinteresses mu� vor_l1egen, wenn der Kampf ums Recht 
auch sittlich gerechtf.ert1gl sein soll. 

" 

Von Gen�.-Rayonsinspeklor OTTO JONKE, Saalfelden, Sa lzburg

':f:'.:ieb\iJ, IÖnze\,, Si\be1·[lurlwn 
cllll'cl, dm <:!Junl,Pl eine,· <:J'[arl,1, 
'f:od,en paaren j/J, zu 'ßod,en, 
bi, da, <'\'Vunrlet· ;f( "ollbracl,t. 

�lc,umis cled,en w[nfel')>t·öJ,1;3 
riernbe�iclde 9)ed,en '.l.U, 

dem noclt 3,,µ'e:·n, l,erblte,fröchtis, 
SJiö.ferliei rl<,n h·iebPn zu. 

:::Äurl1 utei J1 1..;: u�e fclden Hudt tnu1l<en 
wn des ':lferblie, fauem ce'.old, 
uncl 1nein ':Jf erz 1,1a1· fass vet,f unl<en, 
haf Jer .ß,rntheil 'Danl, gezollL 

<:l'[un e„fJIClue icl, mil �onne 
die[e götllid, reine ':Pracli1, 
,lie im '@lilzPrn CJ)'[ulfer <:.0 C) llJ\p 

1nir wei(un1 e11(3e:seHlcrJ1(. 

'J,1 der '.nre,,,d, 11idi1 '.<l,,;d, den 2ei1Pn, 
W(?Jt)l VU]Jl ':l<ind Zlllll c_ryru-nn er l'eiffJ 
und '?frühli113, Sornmer ihH begl<'ilen, 
bi., e../(8l' Sd1.nee [ein '3•1'nupl bereift·,:. 

1 
1 
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ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
A B DRUCK M I T B EWILL I G UNG DER VERWALT UNG DER OSTERREICHISCHEN JURIST ENZE ITUNG - NACH DRUCK VER BOTEN 

Fäischung eines Ausweises. 
Entgegen der Meinung der Beschwerde ist die im Ur

teil des 1:rslgerichtes zum Ausdruck kommende Rechts
ansicht, da� vollendeter Betrug durch l)rkundenfälschung 
nicht ·schon durch die Verfälschung, sondern erst durch die 
in betrügerischer Absicht erfolgte Benützung der Urkunde 
begangen werde, ,richtig. Di,es ist in Lehre und Recht
sprechung u,nbes\.ritten (siehe· Altmann-Jacob zu § 199 d SIG. 
und die zahlreichen in der Manzschen Ausgabe des StG. 
bei dieser Gesetzesstelle unter Nr. 146 angeführten Ent
scheidungen). Es 'kann daher nicht die Rede davon sein, 
da� der Angeklagte vollendel•e-n Betrug nach § 199 lit. d 
StG. begange,n hat. 

Aber auch versuchter Betrug nach den §§ 8, 199 d StG. 
liegt nicht vor. Hiezu wäre •erforderlich, da� der Angeklagte 
den nachgemachten Ausweis einem Organ der österreichi
schen Behörden oder der Besa.tzungsrriacht in Täuschungs
absicht vorgewiesen hätte, ,ohne da!} ihm die ·beabsichtigte 
lr-reführung gelang. Der Angeklagte hat aber nach den Fest
stellungen des Urteils den nachgemachten Ausw,eis nieman�. 
dem vorgewiesen, obwohl der Fall, für den er ihn ver
fertigt hatte, nämlich die Beanstandung des Waff.ent-ragens, 
eingetreten war. Der Ausweis wurde· ledi,glich bei der 
Durchsuchung seiner Habselig'keiten anlä�lich seiner Ver-
haftung vorgefunden. 

Bei dieser Rechtslage ist die 6rörte-rung der Frage, ob 
der Angeklagte den Ausweis zum Gebrauch gegenüber 
ösler,reichischen Behörden oder gegenüber Organen der 
Besatzungsmacht verfertigt hatte, ohne jede Bedeutung, 
so da� auf die in diese Richtung gehenden Ausführungen 
der Beschwerde nicht einzugehen wa.r (OGH., 16. November 
,1948, 2 Os 640; KG. JSrems, Vr 688/46). 

Zur Teilnehmung am Diebstahl und an der · Veruntreuung 
genügt bedingter böser V,orsatz. Abgrenzung vom Tat-
bes_land nach § 447 StG. - ' 

Geg_eri das Urteil mocht die Beschwerde des Ange-
kia.gleh geltend, da� das Erstgericht in den Handlungen des 
Angeklagten rechtsi111rigerweise den Tatbestand der Teilneh
mung am Diebstahl und· an der Veruntreµung als gegeben 
angesehen habe. Der OGH. habe in den Entscheidungen 
vom 16. März 1922, Os IV 138/22, und v.om 8. November 
1923, Os IV 529/23, a1Jsgesprochen, da� der Tatbestand der 
Diebstahlsteilnehmung und der Teilnehmung an der Ver
untreuung nur gegeben sei, wenn der Täter gewu�t habe, 
da� es sich um gestohlene ode,r veruntreute Sochen handle. 
Auch vom Schrifttum (Finger) werde diese Ansicht vertreten .. 
[:)ie Richtigkeit dieser Ansicht ergebe sich auch daraus, da� 
bei einer anderen Auffassung di-e Bestimmungen der §§ 476 
und 477 SIG. sinnlos wären. Die Beschwerdeschri.ft sucht 
in längeren Ausführungen darzul·egen,_ da� die vom 6rst
gericht ve·rtretene Auffassung dazu führen würde, da� die 
gewerbsmä�igen Ankäuf.er gestohlene,r Wertgegenstände 
günstiger. beha.ndelt würden, als je-ne Personen, _die nur 
gelegentlich Gegenstände zweifelhafter Herkunft ankaufen. 

Dem �eschwerdeführ-er ist zuzugeben, do� der OGH. in 
einer Reihe von älteren Entscheidungen i,n Ubereinsti-rnmung 
mit einzelnen KomrneAtatoren des öster,reichischen Straf
gesetzes die Ansicht vert,neten hat, zum Tatbestand der Teil
nehmung am Di-ebstahl und der Veruntreuung reiche be
dingter böser Vorsatz ,nicht aus. Von dieser Ansi·cht ist der 
OGH., wie aus der kundgemachten Entscheidung vom 27. Fe
brua,r 1935, 4 Os 638/34 (SSt XV/19) zu entnehmen ist, 
abgegangen, indem er in dieser Entscheidung aus.sprach, 
da� auch zum Tatbestand der Tennehmung an einem Dieb
stahl oder an einer Veruntreuung bedingter böser Vorsatz 
genüge, weil die gegenteilige Anschauung im Gesetz keine 
Stütze finde. Auch <;lerjeni,ge, der ·sich den Eint.ritt des s\.raf
gesetzwidrigen Erfdlges als mögliche Folge seiner Handlun
gen vorstel,le und trotzdem auf die Gefahr hin, da� diese.r 
Erfol•g eintritt, handle, also den strafgesetzwidrigen Erfolg 
lieber in, Kauf nehme als auf seine Handlungen verzichte, 

habe den Eintritt des strafgeselzwidrigen Erf,olges in seinen 
bösen Vorsatz aufgenommen. Dieser bedingte böse Vorsatz 
genügt, wie der OGH. in zahl1reichen Entscheidungen aus
gesprochen hat, bei al'len stra.fbaren Handlungen, bei äenen 
nicht, wie zum Beispiel beim Verbr,echen der Verleumdung, 
unbedingter böser Vorsatz im Gesetz-e gefordert ist. An 
dieser Rechtsansicht hielt der OGH. seit vielen Jahren fest 
und er findet keinen Anla�, von dieser Rechtsansicht ab
zu;:iehen, da diese Auslegung des Gesetzes allein dem vom 
Strafgesetz angestrebten Zweck der Sicherung des Eigen
lumes entspricht. -

Die vom Beschwerdeführer angeführten Bestimmungen 
der §§ 476 und 477 StG. unterscheiden sich von dem Tat
bestand· der mit bedingtem bösem Vorsatz v,erübten Teil
nehmung am Diebstahl und der Veruntreuung dadurch, da� 
der Täter in den Fällen der §§ 476 und 477 StG. zwar eine 
Sache, die nach ihrer Ei,genschaft gegen den Anbietenden 
den Verdacht erw,eckt, entwendet zu sein, an sich kaUJft, 
aber der_ Nachweis nicht erbri-ngbar ist, da� der Täter den 
sfrafgeselzwidrigen Erfolg- lieber mit in Kauf genommen, als 
auf seine Handlungen verzichtet hat. Der von der Beschwerde 
geltend gemachte Rechtsirrtum haftet dem Urteil daher nicht 
an ·(OGH., 2. Mai 1949, 1 Os 824/1948; LG. Wiert 1 E Vr 
6053/47). 

Mi�brauch der Amtsgewalt kann auch mit bedingt bös,em 
Vorsatz begangen werden. 

Das Verbr.echen des Mi�brauchs der Amtsgewalt ver
antwortet j,eder Beamte, welcher in dem Amte, in dem· er 
verpflichtet ist, von der ihm anvertrauten Gewalt, um je
mandem, sei es dem Staat, einer Gemeinde ,oder eine·r an
deren Person, Schaden zuzufügen, was immer für einen 
Mi-�b-rauch macht. Nach. dem Sinne des Gesetzes ist zur 
Verwi·rklichung des Tatbestandes -nach § 101 StG. -erforder
lich, da� der Täter in Ausübung seines Amtes ,rechtswidrig 
eine Verfügung t-rifft oder -eine Handlung setzt, durch die 
wie durch eine ,r-echtmä�ige hefiördliche Entscheidung eine 
rechtlich erhebliche- Lage -geschaffen wird, aus der nach 
seiner Absicht für den Betroffenen ein Schade ,erfolgt, oder 
doch ,entstehen soll, wie dies bei .ung-erechtfertiglen Be
schlagnahmen und ähnlichen Ma�nahmen der Fall ist. Als 
eine ·solche Ma�nahme kann auch an 'Stelle einer Beschlag
nahme oder Sicherung die Freigabe fremden Eigentums zu 
Plünder.ung•szwecken angesehen werden. Das Verbrechen 
des Mi�brauohs der Amtsgewalt v.erantwortet ein Täte� aber 
auch dann, wenn er v-on der ihm anvertrauten Gewalt Mi�
brauoh macht und hiebe'i mit der Möglkhkeit eine-s Sc:ha
den:s an einem bestimmten Rechte rechnet, diiese Möglich
keit mit i,n Kauf nimmt und trotzdem die ihm zU'r Last 
liegende Handlung ausführt (OGH,, 8. Nov-eniber 1948, 1 Os 
330; LG. Wien, 6 Vr_ 3875/46). 

Begriff des „Beamten" im Sin"e des § '101 (2) StG. 
Der Angeklagte ist ein von ,einer lokalen Poli:z:eibehörde 

aufgenommener provisorischer Hilfspolizist gewesen, der, 
wenn er auch nur dem Wirtschaftsreferate angehörte, die 
Aufgabe ,hatte, die hekutive be.i der Aufirechterhaltung 
der öffentlicnen Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu unter
stützen. Zum Begriff der Sicherheit gehört auch die Siche
rung des ,Eigentums. Er war Beamter, der in dieser Eigen
schaft Geschäfte der Regie-ru.ng besorgte. Als Beamter nach 
§ 101 (2) StG. ist derjenige anzusehen, welcher vermöge 
u-nmittelqaren oder mittelbaren öffentlichen Auftrages, mit 
oder ohne Beeidigung solche Geschäfte b�sorgl; glei-ch
güllig ist es, da� der Beamte nur auf Grund .eines Vertrags
ver.hältnisses beschäftigt war. Ohne •rechtliche Bedeutung 
ist ,es, ob die Dienste des ,A.ngeklag\.en _,untergeordneter 
Art waren, do� er eine besondere Belehrung vor Dienst
antritt nicht erhalten hat, und in welcher Art und welchem 
Ausma� er entlohnt wurde (OGH., 8, Nov,ember 1948, 1 Os 
330; LG. Wienl, 6 Vr 3875/46). 
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Von Prov. Gendarm FRANZ DEMMERER 
Gendarmerie-Hochalpinposten Weichselboden, Bezirk Bruck a. · d. Mur, Steiermark 

Wer kennt sie nicht, die Zeitungs-berichte, die fast 
. täglich Unglücksfälle zur Winterszeit in den Bergen melden. 
Oberall lauert e_r; der wei�e Tod! Trotzdem er schon un
zählige Bergsteiger und Schifahrer geholt hat, wird ihm 
oftmals nicht die nötige · Achtung geschenkt. Tausende 
ziehen täglich in die Berge, oft nur notdürftig bekleidet, 
voll Überheblichkeit, und die Rufe vorsichtiger Warner nicht 
beachtend. Es ist schon mehr als einmal vorgekommen, 
da� man solche „Besserwisser" zur Zeit der Schneeschmelze 
tot wieder gefunden hat. 

Als Kind der Berge, möchte ich ..allen unerfahrenen 
Berg·steigern und vor allem meinen Kollegen, welche im 
Gebi-rge und Hochgebi,rge ihren Dienst versehen müssen, 
einen Leitfaden mitgeben, um sich im Notfall an di,esen 
halten zu können. 

Bergkamerad! Bevor Du in die Berge gehst, schau' nach 
dem Wetter, dabei vergi� nicht einen Blick auf das Baro
meter zu werfen. Prüfe Dich selbst, ob Du körperlich stark 
genug bist. Nimm Dir genügend wa.rme Kleidung und 

Proviant mit, dabei kann Di.r eine kleine Flasche Schnaps 
aµch nicht schaden. Wenn Du gut Kartenlesen kannst, dann 
wird Di-r eine genaue Karte gute Dienste leisten, dabei ver
gesse die Bussolle nicht, sie 'kann Dir mitunter das Leben 
retten. Ach so, Du willst ja die Schi auch mitnehmen! 
Reparaturwerkzeuge, Ersatzspifzen, Nägel, Schrauben, 
Messingdraht, Felle, Schiwachse gehören natürlich mit dazu. 
E1i:ie kl_eine Rucksackapotheke, Hautcreme und Schnee
brillen 1st doch eine Selbstverständlichkeit. So, nun kannst 
D_u _ losziehen, nicht zu scl)nell, immer schön gleichmä�ig 
zugig ausschreiten. Halt! Jetzt hätte ich bald vergessen, ich 
mu� Dich ja noch auf ,die Gefahren aufmerksam machen, 
welche da „oben" auf Dich lauern. Lawi,nen, Wächten, 
Steinschlag, Gletscherspalten, Kält-e, Nebel und nicht zu
letzt die Sonne (Schneeblindheit und Gletscherbrand), unter
schätze sie nicht und verrasse Dich -nicht auf Glücksfälle. 
Die _bedeutendste Gefahr des Hochgebi,rges ist die Lawinen
g�f�hr. Alle schneebedeckten Hänge mit einem Neigungs
winkel von 25° und mehr, sind mit Vorsi-eht zu begehen. 
Bedenke stets, da� auch Du eine Lawine lostreten kannst, 
wenn Du auf eine Wächte u. dg-1. trittst. Bei unmittelba.rer 
Lawinengefahr schnalle die Schi sofort ab, denn wenn Du 
mitgerissen wi,rst, so verankern Dich diese im Schnee. Bist 

Du ein guter, gewandter Schiläufer, kannst Du vielleicht 

durch eine, aus der Lawinenzone seitlich führende Abfahrt 
der losbrechenden Lawine entkommen. Wächten: Sind oft 
einige Meter hoch, bilden sich auf Graten und Kämmen 
u_nd sind von der Windseite sehr schwer zu erkennen. Sie 
5.1nd oft vorgewölbt und überhängend, ein Betreten ist daher 
uberaus gefährlich und oftmals mit einem Absturz ver
bunden. Steinschlag: An steilen Felshängen, besonders zu.r 

Zeit der Schneeschmelze, brechen oft, infolge der Frost-

AUS DEM TAGEBUCH EINES 
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wirkung, Steintrümmer ab, welche für den Bergsteige·r eine 
wesentliche Gefahr bilden. Steinschlaggefährliche Stellen 
kann man erkennen: 

1'. Dunkle, weit sichtbare Streifen in den .Schneerinnen; 
2. Schuttkegel, Steintrümmer der Wände;
3. im Kalkgebirge lichte, glatt gescheuerte, oft mit 

feinem Staub bedeckte Felsen. 
Besondere Vorsicht bei Gruppenbegehungen. 
Gletscherspalten·: Im Winter meist vollkommen ver

s�hneit, bilden sie eine gro�e Gefahr für den Hochalpi
nisten. Vor B_etreten von Gletschern genaue Karten ein
g":hendst studieren, �m solche Stellen möglichst zu meiden. 
(Siehe auch verschiedene Bergsteigerzeitschriften.) Beim 
überqueren solcher Stellen mit Stock oder Pickel die 
Schn�edeck_e abstochern, ·wenn mehre-re Bergsteiger, dann 
nur in S_�dsc�aften s?lch_e Begehungen machen. Kälte: 
Gegen Kplte 1st _der -nc��1ge Gebrauch der Kleidung der 
beste Schutz. Ein bewahrtes Kälteschutzmittel ist auch 1#:J'l
Z�itungspapier, das z":'.ischen Wäsche und Kleidung au( J
Rucken, Brust und S7esa� gelegt wird. Gegen Sonnen- und 
Gletscherbrand schutzt man sich, indem man vor Betreten 
der schneebedeckten Hochregionen die unbekleideten 
Stellen des Körp_ers �it Creme, Fett, 01 u. dg,J. einreibt. 
Gegen Sonnenbl1ndhe1, verwende man Schneebrillen oder 
Notb�h�lf�. a�s Papier _oder Pappe. Nebel: Ein gefährlicher 
und he1mtuck1scher Feind der Bergsteiger, er fä�t sie vom
Wege abkon:imen, stu�den-, ja tagelang herumirren, lä�t 
h?rmlose, kleine Berge 1n phantastische wachsen. Bei Nebel-
einfall und· schlechter Wegkenntnis. geht · man am besten 
auf der alfen Spur zurück. Eine Bussolle leistet bei Nebel 
insofern_ guten Dienst, wenn man dauernd nach einer Rich-
tung geht, allerdings mu� man die Gegend soviel kennen, 
d?� man. ermessen �ann, �eiche Richtung für einen Abstieg
die geeignetste ware. Ziellos im Nebel herumi.rren i'st 
n:eist�ns ohne Erfolg und dahe'r zwecklos. In solchen 
Situationen wart_et man auf eventuelle Wetterbesserung, 
,dabei aber gro�te Vorsicht, Erfrierungsgefahr. Eventuell 
Schneebiwack machen. 

Bergkamerad! Nun habe ich Dir das Allernötigste ge
sa·gt u,nd kannst �un den Aufstieg wagen. Fordere nie den 
Berp heraus, . sei '?esonders im Winter vorsichtig, sonst 
ereilt auch D1�h e1n:17ar der „wei�e Tod". Nur wer den 
Berg so e1nschatzt, wie er wirklich ist, wird bei ihm Freude, 0 Entspannung und herrliche, beglückende Stunden erleben. lf""' 
Wenn Du _dann Deinen Namen in. das Gipfelbuch einträgst, 
werden •�ich, hunderte Berghäupter. im strahlenden Firnen
glanz gru�en, und Du wirst mit ei,nem frohen Lächeln über 
die ma_jestäti_sche Bergwelt Deiner Heimat blicken und neue 
Kraft fur Deine Arbeit, für Dein Leben schöpfen. 

n OCHGEBIRGSGENDARMEN 

Von Pr-ov. Gendarm JOSEF MORITZ, Gendarmerieposten Windischgarsten, 0.-ö. 

20. S e p t e m b e I'..- 1948.

k 
Mit dem Fri.ihzug v ,om Urläub auf den Posten zurückge-

ehrt, weilen meine Gedanken immer noch bei den ver
fl<?ssenen Urlaubstagen im sonnigen Burgenland. Da ruft 
mich plöt�lich ein im Sengsengebirge verübter Wilddieb
stahl 1n d ie rauhe Wirklichkeit zurück. 

Mit der Ausforsdhung dieses Falles betraut, bespreche 
ich kµrz mi1 den mir zugeteilten Kameraden die näheren 
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Einzelheiten. Revierjäger M. erscheint und macht zur Sache 
sehr wichtige Angaben. Von ihm wurden drei Männer 
beobachtet, die sich in der Nähe d'es Tat,ortes herum
trieben und sehr verdächtig benahmen. Die Namen dieser 
Personen zu e_rfa'hr�n, "'!ar nicht besonders schwierig. 

Obzwa•r _d ie Hinweis� des Jägers von entscheidender 
Bedeu_tung se11;_ ko1;nten, hie� es_ vorsichtig zu Werke gehen, 
um die Verdacht1gen auch einwanä'f.rei des Verbrechens 
zu überweisen. Bekanntl-ic:h sind Wilderer mit allen V'{assern 

{JendOßmetJ-ie · Lm
Fotos; Prov. Gendarm Alois Raclinger, Gendanneriehochgebirgsposten Hallstatt, Oberösterreich 

Bi I d Ob e n: Gandarmeriepalrouille im Dachsteingebiet. - 0 b e n r e c h t s: Neben einer ausgeprägten Fahr- und Körpertechnik zählt auch das 
richtige „Wachsen" zum Grundbegriff eines guten Schifahrers. - Bi I d u n t e n: Nach kurzer Gipfelrast auf 3000 m Höhe geht es die 15 km 

lange Abfahrtsstrecke hinunter. 

gewaschen und nur selten zu Gestän�nissen zu b�wege�. 
Mit dem Wunsch „Guten Erfolg !,rennten s,1,ch die 

beiden, aus je zwei Gendarmen bestE;he�den Pa'.�ou.i!len, 
die vor allem die Aufgabe hatten, bei den verdacht1gen 
Personen nach Waffen und eventuell, Beute zu suchen. 

Ich nahm mi•r zunächst den Anton G. vor, der eben
falls vom Jäger _er�annt . worden �a,r. Bei der :4Iibiüber
prüfung versuchte sich d1 -eser damit zu rechtfertigen, da� 
er mit Michael E. zur fraglichen Zeit auf der Mayr-Alm nach 
verlaufenen Schafen gesucht habe. Im Verlaufe des Ver
hörs fiel auf, da� sich G. immer mehr in Wide•rsprüche 

verwickelte und vor allem den Firagen nach weiteren 
Komplicen auswich. Schlie�lich verweigert-e er mit dem 
Hinweis einen Familienvater nic:li1t unglücklich machen. zu 
wollen, 'jede wei,tere Aussage. D·ieser _Ums(and gab dem 
Ganzen die richtige Wendung, denn fur mich stand schon 
vorher fest, da� auch Josef P. mit im Spiele w_a,r. _In A�s
nüizung der Angaben des G. _gelang es schl1efJl1ch, 1�n
zu einem reumütigen Geständn1_s '.:u bewegen, das er _in
Gegenwart eines Gemeindefunkt1ona•rs und meines Patrouil-
lenkameraden ablegte. . 

Nach den Ausführungen des G. habe er sich mit
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Michael E:. und Heinrich H, in der Nacht zum 19. September 
auf der Mayr-Alm getroffen, wo sie den dortigen Pächter 
Bemhä,rd P. für die Beteiligung am Wilddiebstahl gewan
nen. Mit zwei Gewehren und einer Pistole bewaffnet, be
gaben sich die vier „Geschwärzten" in den frühen Morgen
stunden des Sonntags in das Gebiet des Mayr-Wipfel, wo 
sie einen Gemsbock, eine GemsgeifJ und ein Gemskitz 
erlegten. Durch die Sennerinnen vor dem inzwi,schen ein
getroffenen Jäger gewarnt, wurde die Beule samt den 
Waffen i m  ,sogenannten „Eisboden" versteckt, von wo sie 
in der Nacht zum 21. September ,abgeholt werden sollte. 

Nun war Eile geboten. Die Waffen und das erbeutete 
Wildbret durfte unter 'keinen Umständen in die Hände 
der ,sie ab'holenden Wilder-er fallen. Um einen Zusammen
stofJ mit diesen zu v,ermeid-en, bezw. ihnen vorzu!kommen, 
mu�e unverzüglich -der schwierige Aufstieg zur Mayr-Alm 
über das Redtenbachtal unternommen werden. Vmher infor
mierte ich noch durch einen B-oten die Patrouille K. und 
meinen Poslenkomrr.andanlen über das bisherige Erhebungs
resultat und meine Absic'ht, die versteckte Beule und die 
Waffen abzuholen. 

Län9st war die Dunkelheit eingebrochen, als wir, ge
führt von dem Wiilderer G., über steile Saumwege und ver
wachsene Jägerpfade der Mayr-Alm zusfr.ebten. Der Auf
stieg war überaus sc'hwierig und ,es galt manche gefähr-

•liche Stelle zu überwinden. Zudem mufJte dauerndes Augen
merk auf den Wilderer gelegt werden, der weggewandt und 
uns gegenüber im Vorfeil war, weil wir durch unsere Dienst
ausrüstung wesentlich behindert wurden.

Wir erreichten nach f.ast dreistündigem Gewaltmarsch
in etwa 1500 Höhe den Almboden. Eisiger Nordwind wehte 
von den Graten des Sengsengebirges und liefJ uns die Kälte
in der durchnäf;ten Uniform um s,o mehr spüren. Am liebsten
wären wnr beim warmen Ofen der Jagdhütte sitzen geblieben.
Doch die Zeit drängte und in Begleitung des dort ange
troffenen Jäge.rs stapften wir weiter. 

Unterdessen war der Mond hinter den bewaldeten 
Gipfeln des Hintergebkges hervorgekrochen und beleuch- '
tele mit fahlem Licht den wenig begangenen Pfad, der sich
durch den •spä,rlichen Baumbestand schlängelte. Nach einer 
weiieren halben Stunde erreichten wi-r den „Eisboden".
Hohe, uralte Fichten umsäumten die kleine Mulde, die von 
einigen Eishöhlen, in denen sich das Ei� fast das ganze 
Jahr hindurch hält, ihren Namen hat. 

Ga�z unvermittelt verlangsamte d er Wilderer seine
Schritte und liefJ sich nur durch Zureden zum Suchen des
Versteckes bewegen. Leise gab er seine Befürchtungen zu
verstehen, dafJ seine Komplicen vielleicht �chon v9r uns 
zum Ver,steck gelangt sein und auf uns sch1efJen konnten. 

Unwillkürlich fiel mir dabei jene Wi>ldererlragödie ein,
die sich vor Jahren in di!')sem Geblet abgespielt hat. Da
ma,ls wurde ein Wilderer im Kampf gegen Jäger und Gen
da•rmen verwundet. Um ihn mundtot zu machen, wurde er
von seinen eigenen Kameraden durch einen Schr,otschu.fJ 
in den Mund gelötet und un'kenntlioh gema,cht. Leider
muf;te damals auch ein Jäger sein junges Leben la,ssen.

Wi·r befa.nden uns in -einer -gefährlichen Situation. Es
war tatsächlich nicht ausgeschlossen, dafJ die Wilderer noch
v_or uns berm Versteck einget,roffen si,nd und sich aus
sicherer Deokung auf einen Feuerkampf einlassen werden.
Deshalb war äufJerste Vorsicht geboten, als wir uns mit
schufJbereiter Waffe an das Versteck ,anpirschten, das aller
dings erst na,ch längerem Suchen gefunden werden konnte. 

Unter den schützenden Ästen einer mächtigen Fichte 
lag noch unberührt die Wilderer-beute. Drei Rücksäcke, in 
denen die -erlegten Gemsen verstaut waren, zwei geladene 
Gewehre und eine schufJbereite Pistole lagen versteckt 
unter dem Tannenr.eisig. Erleichtert atmete alles ,ai.rf. Der 
Wettlauf mit den Wilderern wa•r gewonnen. 

Da leichter Regen einsetzte, zogen wi•r es V•Olr, den 
Tagesanbruch in der Jagdhütte abzuwarten. Es -ergab sich 
bald ein -gar seltenes Bild: Jäger, Wilderer und Gendarmen 
safJen friedlich und einträchtig bei ei1ner köstlich zuberei
teten Gemsleber, die jedem ausgezeichnet schmeokte. 
Der ironischen Bemerkung des Wilderers, dafJ nicht zule!zt 
ihm diese f,rugale Mahl zu verdanken sei, mufJte wqhl oder 
übel von uns allen beigepflichtet werden. 

Kurz vor Mitternacht traf eine 3-Mann-Patr-ouille mit 
dem zweiten Wilderer ein, die den Dritten im Bunde, 
Heinrich H., festnehmen wollte, falls er die Wildererbeute 
abholen sollte. Ohne Rücksicht auf den strömenden Regen 
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wurde in der Nähe der Almhütte auf diesen Vorpa� ge
halten, die jedoch ohne Erfolg blieb. 

21. S e p t e m b e r.
In den frühen Morgenstunden ww·de der Abmarsch zur 

Postenstation angetreten. Es regnete immer noch. Die beiden 
Wi·lderer trugen ihr-e Beute zu Tal; allerdings in Begleitung 
von Gendarmen. Schmunzelnd nahm der Jäger Abschied 
und freute sich mit uns über diesen schönen Erfolg.. 

Auf ,dem Posten erfuhren wir, dafJ inzwischen auch die 
zwei anderen Wilderer verhaftet und dem Gericht· einge
liefert worden sind. 

23'. S e p t e  m b e ·r. 
Die Tageszeitungen veröffentlichten in eine·r kurzen 

P,ressenotiz, dafJ von der Gendarmerie W. eine Wilderer
bande verhaftet worden ist. Es, wurde knapp berichte,!, 
dafJ dr-ei erlegte GelJlSen und die Waffen der Wilderer be-
schlagnahmt wurden. 

Jedermann, der diese nüchternen Zeilen las, nahm 
sicher mit Befiriedigung und Genugtuung die Erfolge der 
Gendarmerie zur Kenntnis. Doch niemanden wird es einge
fallen sein, · daran zu denken, wieviel St-rapazen, Entbeh
rungen und Gefahren hinter uns und wieviel persönlicher 
Einsatz und Kräfteaufwand notwendig wa.ren, damit dieser 
Erfolg zustande kam. 

Mor-geri schreibt die Zeitung wieder etwas anderes und 
immer weiter dreht sich das Rad der. Zeil. Gendarmen 
wer-den morgen und ubermorgen genau so ihren 'anstren
genden Dienst ver,richlen, denn sie warten nicht au� Lob 
und Anerkennung. Sie dienen ihrem Vaterland im Hoc� 
gebirge und. im Flachland und kennen nach wie vor niJ:"'_ 
ein Gebot - ihre Pflicht. 

z!Jl;fie z!7;/lnaclit 
Von Prov. Gendarm FRANZ THEUER, Eisenstadt 

Das kühle Sternenlicht durchlließl 

Die stillen, winlerlid1en Wälder. 

Der Schnee knirscht leis, beim harten Tritt; 

Am Weg durch Wald und weiße Felder. 

Mit vielen Gaben schwer bepackt, 

Im weihnachtlichen F'estgewande, 

Eilt nun St. Ruprecht durch die Welt 

,lind bringt den Gruß vom Märchenlande. 

Die Kinderherzen sd1lagen laut, 

Wie leuchten ihrer Augen Blidrn. 

Wie jubeln sie beim Tannenbaum 

In ihrer Unsdrnld reinem Glüdrn ... 

Wir Großen stehen ernst dabei 

Und freuen uns ob ihrer F'reude, 

Die stille Nacht, die hohe Nacht 

Versöhnt die Wel1 mit allem Lefdr.. 

Von lich1en Scharen treu bewacht 

Ward uns der Gottessohn geboren. 

Der Hirten Lied ,klingt durd1 die Zeil: 

Er rettet, was der Mensch verloren ! 

Sein Friede leuchtet in die Nacht 

Und schlägt die Brücke zu den Sternen, 

Die Seelen wandern drüber hin 

Zu Gott - in rätselhaften Fernen, 

,,. 

$elbffmord Von Gendarm OTTO STRAKA, Gendarmeriepostenkommando Raabs a. d
_. 

Thaya, N.-ö. 

Die Ereignisse der letzten 10 Jahre, Heimatlosigkeit, 
Armut und Krankheit sind in der heutigen Zeit schon öfters 
der Grund gewesen, wa-rum Menschen freiwillig aus dem 
Leben geschieden sind. Fast täglich finden wir eine solche 
Notiz in irgendeiner Tageszeitung. So traurig diese Tat
sache auch ist, es ist die Folge einer schrankenlosen 
Zeil, die Familien auseinanderr-ifJ und unschuldi1ge 
Menschen von Haus und Hof v-ertreibend, zu Bettel
leuten machte. Junge Leute, die noch viel Lebensmut 
haben, versucht-en sich ein neues Leben aufzubauen. 
Älteren und allen Leuten fehlt ga.r oft hiezu d!i,e .nötige 
Taitkrafl, die sie sohon in einem sorgenreichen Leben ver-
braucht haben. 

Wieviel Kleinarbeit und Mühe oft das Gendarmerie
organ bei einem Selbstmord aufwenden mufJ, um diesen 
auch als solchen :zu klären, ist dem AufJenstehenden gar 
zu oft völlig u,nbekannt. Es i·st nicht immer gleich bei• den 
ersten Erhebungen einwandfrei zu sagen, ob hier ein Selbst
mord vorliegt oder nicht, denn es kann sich möglicher
weise um einen Unfall durch fremdes Verschulden oder 
gar um ein.en Mord handeln. DafJ der Abgängige oder Tote 
schon einmal Selbslmordabsi·chlen geäufJert hat, ist noch 
lange nicht der Beweis, dafJ auch tatsächlich ein Selbst
mord vorliegt. Erst die Obduktion der Leiohe durch einen 

aGeriohlsa,rzl und· das vom Gendarmerieorgan in mühe-
1._.,,1101 ler Kleinarbeit zusammengetra�ene Gesamterhebungs

ergebnis, kann schliefJlich den Beweis erbringen: dafJ auch 
wi•rkli6h kein fremdes Verschulden vorliegt. 

Ein nicht alltäglicher Fall eines Selbstmordes, wobei 
es den Genda-rmeriebeamten erst nach tagelanger Such
a·rbeit gelang, den Leichnam eines Selbstmörders aufzu,
finden und für die geriohlliche Obduktion siche·rzustellen, 
sei im folgenden geschildert. 

Am 15. August 1949, um zi·l'1ka, 15 Uhr, wurde der Gen
da•rmerieposten- in R. von c!e·r Leitung des Altersheimes 
in R. telephonisql, verständigt, da!j der 80jährige Alters
heimpflegling Martin P. seit zi·rka 11 U�r vormittags de-s 
gleichen Tages abgängig sei. . , 

Da es bereits öfte,rs vorgekommen war, dafJ Pfleglinge 
des Altersheimes Bekannte in der Umgebung von R. 
besucht haben und oft ein ganzen Tag und noch länger 
ausblieben, ohne vorher dies der Ans.taltsleitung bekannt
zugeben, wu,rde dieser Abgängigskeitsanzeige keine beson
dere Bedeutung beigemessen. Erstens wa.r dies gerade an 
einem Fei-erlag, wo es am ehesten anzunehmen wa·r, dafJ 
P. irgendwo zu Besuch weilt, und' zweitens war P. erst seit
vier Stunden nicht ge:sehen word'en. 

Um zi1rka, 16 Uhr 30 des gleichen Tages wurde von dem 
Fi-scherei9ufsichts_organ Heinric� K. persö�Hich �m hiesigen 
Posten die Anzeige ersta,ltet, dafJ er vor zrrka einer Stunde, 

(aatso um zi·rka. 15 Uhr 30, ungefähr einen Kilometer aufJer
�alb R., nahe am Ufer der Thaya, einen Hut, einen Rock 

und einen Spaziersl-ock gefunden habe, der dort vermut-
lich von jemandem vergessen wur-de. 

Da an diesem Tage ·regnerisohes Wetter herrschte, 
war es nicht anzunehmen, dafJ j<emand ohne besonde•ren 
Grund seinen Rock a•usgez.ogen hat. Auch lag der Auf
findungsort der Kleider in der Nähe des Alte,rsheimes, wes
ha.fb sich sofort eine Gendarmeriepatrouille an die Auf
findungsstelle der Kleider begab. Der Fischereiaufseher 
Heinrich K. hatte die Kleidungsstücke nicht berührt u,nd si:e 
in jener Lage belassen, wi-e sie von ihm aufgefunden 
wurden. Der Spa,zi�r-slock �ar schräg in die Erde gesle�kt 
und der Rock da,rubergehangt; der Hut _lag daneben Im 
regennassen • Gras. Im Gras selbst waren keine nennens
w,erten Spllren vorhanden. Lediglich auf dem zi,rka zwei 
Meter hohen, steilen, mit Gras bewachsenen Ufer der Thaya 
war eine Schleifspur in de-r Breil-e eines menschlkhen 
Körpers zu sehen. Die. aufgefundenen. Kleider wurden n�n 
von den Gendarmen rn das Altersheim gebracht, wo sie 
vom Pflegepersonal als dem abgängigen P. gehörig, be
zeichnet wurden. 

Es wa.r nun als siche.r zu bezeichnen, dafJ P. entweder 
Selbslmor-d verübt hat, oder einem Unglücksfall oder Ver
brechen zum Opfer gefallen war. Da im Ufergras und in 
der näheren Umgebung des Auffindungsorl�s �.er Kle_i
dung,sstucke keine verwendbaren Spuren, die ube,r die 

Todesa,rt hätten AufschlufJ geben können, vorgefunden wur
den, wa-r es von besonderer Wi·chtigkeit, P. aufzufinden. 

Durch wiederholte Regenfälle der vorangegangenen 
Tage fü_hrte die Thaya bereits Hocf-lwasse. Ein Absuchen 
des Tha,yaufers durch Abgehen des sta,rk mrl Weiden be

:wachsenen Uf.ers war unmöglich, da die Thaya auf der ziTka 
sieben -Kilometer langen Strecke von R. bis K. in vielen 
Windungen oft zwischen steilen Felsenufern und Waldungen 
da:hinfliefJI. 

Auffindung der Wasserleiche 

Die Leiche des P. nach der Bergung 

Noch am igleichen Tage wurde mit einem der �reiwil
ligen Feuerweht in R. gehöTigen Schlauchboot von drei 
Gendarmeriebeamlen der ThayaflufJ auf d'er sieben Kilo
meter langen Strecke von R. bi•s K. abgefahren und das. 
Uferdickicht nach P. abgesucht.· Diese Suchaktion dauerte 
bis zum Einbruch der Dunkelheit, jedoch blieb si,e ohne 
Erfolg. Durch den gegen Abend •einsielzend'en Regen völlig 
durchnäfJt, kehrte die Patrouille ·spät abendis wieder in d1t 
Postenstation zurück. 

Am folgenden Tag, schon in der Morgendämmerung, 
wurde der T:hayaflufJ neuerlich mit dem Schlauchboot von 
den gleichen drei Beamten von R. ·biis K. abgefahren, jedoch 
wieder ohne Erf,olg. � . 

Am Nachmittag des gleichen Tages mufJten die d�ei ' 
Genda,rmen, die im Lauf.e des Vormittags am Posten ein
rückten, abermal,s mit dem Schlauchboot den ThayaflufJ von 
R. biis K. abfahren, nachdem um zirka 15 Uhr d'en Gen-_
dar�erieposten die Nachricht erreichte, dafJ :irka zw�i
Ki-lomeler aufJerhalb R. flufJabwärts' von Holzfall�rn ein 
Leichnam im ThayaflufJ treibend 9esehen wur-de. _Eine Y_er
folgung desselben durch die Holza!rbeiter w_ar nicht mog
lioh, da rn k-wrzen Abständen die Felsen bis ans Vi(_as�er
heran�relen ,und ein Entlanggehen am FlufJ unm?glich
machen. Fortsetzung Seite 19 
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Von Gend.-Revierinspektor AUGUST FEISTMANTEL, Innsbruck 

R e c h t s q u e 1 1 e n: ,,Osterreichisches Gewerberecht
Kommenta•r der Gewerbeordnung von Dr. Aloi·s H e  i I i n
g e r; ,,Die österr. Gewerbeordnung" von Dr. J. K ·m m e 1 
und Min.-Rat Dr. S t e i n e·r -H a l d e n s t ä t t und aus der 
Judikatur verschiedener Verwaltungsbehörden. 

In letzter Zeit befaf-Jte sich die österreichische, Publi
zistik mehrfach mit dem Existenzkampf der Firemdenver
kehrsbetriebe im allgemeinen und mit dem Konkurrenzkampf 
des Gastgewerbes gegen den Handel. Insbesondere aber 
ist es das offizielle Organ des österr. Gast- und Schank
gewerbes, die „Osterr. Gewerbezeitung", welche in ihrer 
Ausgabe Nr. 6 vom 11. Mär.z 1949 in einem länger-en Auf
satz unter dem Titel: ,,Wir lassen uns nicht länger an die 
Wand drücken", sich gegen den immer mehr überhand
nehmenden unerlaubten Ausschank und den Verkauf von 
Wein, Bier und gebrannten geistigen Getränken in n�cht 
handel•süblkh verschlossenen Gefä�en durch Gemischt
wa·renhändler und Handelsgeschäfte sowie durch Grei�ler 
nachdrücklichst verwahrt. 

Der Tenor des erwähnten Aufsatzes gipfelt in der For
derung, die Bestimmungen der Gewerbeordnung dahin
gehend zu ändern, da� de.r Verkauf und der Ausschank 
-alkoholischer Getränke als· Alleinrecht des Gastgewerbes 
anerkannt werde. 

Da� diesen Beschwerden die Be�echtigLing nicht ver
sagt wurde, beweist di,e Tatsache, da� sich die Ämter der 
Landesregierungen verschiedentlich veranla�t sahen, die 
ihnen unterstehenden Bezirksverwaltungsbehörden anzuwei
sen, diesen Zuwiderhandlungen durch Einleitung des Sf.raf
verfahrens entgegenzutreten. In einem diesbezüglichen Er
la� des Amtes der Tiroler Landesir-egierung vom 25. Februar 
1949 wird zum Beispiel folgendes ausgeführt: ,,Es wird 
neuerdings der Erla� vom 15. September 1947, ZI. lla 12'60, 
in Erinnerung gebracht, wonach der Ausschank von Wejn, 
Bier, Obstwein, gebrannten geistigen Ge-tränken. usw. von 
Vereinen und Organisationen nicht gestattet ist. Die Gast
wirte führen Kla.ge, daf3 vielfach ein Ausschank durch Ver
eine und Organisationen bei verschiedenen Veranstaltun
gen erfolgt. Der Ausschank bei besonderen Gelegenheiten, 
zum Beispiel Wohltätigkeitsfesten, Waldfesten usw., ist mit 
§ 20, Abs. 1, der Gewerbeordnung geregelt, wonach für
einen vorübergehenden Ausschank au�erhalb eines Stand
ortes eines Gastgewerbes eine Lizenz durch die Gewe,rbe
behörde erster Instanz zu erwirken ist. 

Es geht daher der Auftrag, dem unbefugten Ausschank 
durch Vereine und Organisationen das besondere Augen-· 
merk zuzuwenden. 

Gleichzeitig wird Klage geführt, da� in Handels
geschäften vielfach offen Wein und gebrannte geistige 
Getränke verkauft werden. Zum Verkauf in offenen Ge
fäf3en über die Gasse sind jedoch nur die Gasn"lirte 
b_efugt. Da die Handelsgewerbetreibenden nur berechtigt
�Pn�, Wein und gebrannt,e geistige Getränke in handels
ubl1ch verschlossenen Flaschen oder Gefä�en zu ver
ä,uf3ern, ergeht der Auttrag, diesen unbefugten Handel zu
uberprüfen und das Strafverfahren einzuleiten". 

Der Uneingeweihte könnte nun leicht aUJf den Gedanken 
kommen, sich die Frage vorzulegen, was der Existenzkampf 
•der Gastwi,rte mit der Gendarmerie zu tun habe. 
Erklä,rung hiezu ergibt sich aus der Tatsache, da� der 
Gendarmeriebeamte nicht nur staats- und kriminalpolizeiliche 
9bliegenheiten zu besorgen hat, sondern daf3 er in einem 
immer gröf3er werdenden Umfange als verlängerter Arm 
d?r "'.erwaltungsbehörden zu fungieren und daher auch auf 
die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften sein Augenmerk 
zu richten hat. Osterreich ist ein Fremdenverkehrsland, die 
Fremdengäste Devisenbringer, ohne die unser Land schon 
zu einer Zeit nicht leben hätte können, als uns noch keine 
Bombenruinen und abgehä,rmten Gesichter anstarrten. 
Daraus ergibt sich die klare Erkenntnis, da� dem Gast
gewerbe eine besondere vol'kswi,rtschafttiche Bedeutung 
zukommte weshalb dem Gendarmeriebeamten die dank
bare Aufgabe zukommt, auch in dieser Richtung seine be
schworene Pflicht zu erfüllen und zur Wiedergesundung 
unserer Widscha,ft beizutragen. Es ist dies im Hinblick auf 
die Unzahl von neuen und novelliert-en Rechts- und Ver-
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waltungsvorschriften, die in den letzten Jahren das Licht der 
Welt erblickten, gewi� ein schwieriges Prnblem, wenn man 
bedenkt, da� durch die staatsrechtliche Änderung des 
Jahres 1945 auch das Gendarmeriekorps eine nicht geringe 
Anzahl von Neuaufnahmen in ihren Reihen zu tätigen hatte, 
um die entstandenen Lücken wieder aufzufüllen. Wohl 
w·e�den diese Jünger der brennenden Granate in Gen
darmerieschulen, Kursen, bei lnspizierungen und von dem 
jeweiligen Postenkommandanten in allen Disziplinen des 

. Gendarmeriedienstes unterrichtet, doch reicht die zur Ver
fügung stehende Zeit im Hinblick auf die sonstigen Ob
liegenheiten des Exekutivdienstes nicht aus, den sonst 
üblichen Ausbildungsstand der jungen Gendarmen zu er
reichen. Es ist daher unbedingt ,notwendig, da� sich jeder 
einzelne in der ihm zur Verfügung stehenden Freizeit 
unentwegt fortbildet, um den a,n ihn gestellten umfassenden 
Aufgaben gerecht zu werden. Da es aber für so manchen 
langweilig wird, in dem zum Teil fast undurchdringlichen, 
starren Paragraphengestrüpp umherzulavieren, besteht nun 
wieder - wie ehedem - eine illustrierte Fachzei1schriH, 
die in bunter Reihenfolge nicht nur Genda,rmeriepraktiker 
und Fachleute der Verwaltung, des Rechtes, der l<!riminalistik 
usw. zu Worte kommen lä�t, sondern auch für Belletristik 
und Humor sorgt, und auf diese Weise auf das „Auge des 
Gesetzes" anregender zu wi,rken vermag. 

· Unter Bedachtnahme auf diese. Umstände sollen in den
folgenden Zeilen in leicht verständlicher Weise - bei Ver
meidung entbehrlicher Zitierung von Vorschriften und Para
g·raphen - zunächst die Befugnisse der Gast- und Schank
gewerbetreibenden, der Verschlei�er und Händler von und 
mit all<oholischen Getränken, besonders aber der Begri.ff 
„handelsüblich verschlos�ene Gefä�e" näher definiert 
werden. 

Wi·r unterscheiden also: 
, 1. Das Gast- und Schankgewerbe (koilzessi•oniert), 

2. den Kleinverschleif3 mit gebrannten geistigen Ge
tränken {Branntweinschenken, 1kortzessioniert), 

3. den Handel mit gebrannten geistigen Getränken in
handelsüblich verschlossenen Gefä�en und Flaschenbier 
(Gemischt- und Spezereiwairenhändler, gebundenes Ge
werbe mit gro�em Befähigungsnachweis), 

4. den Handel mit Wein in hirndelsüblich verschlosse
nen Gefä�en (Krämer, Grei�ler, gebundenes Gewerbe mit 
kleinem Befähigungsnachweis) und schlie�lich· 5. den Gro�handel mit obigen Flüssigkeiten (gebunde
nes Gewerbe mit gro�em B-efähigungsnachweis, § 1 a, 
Abs. (1) a) der Gewerbeordnung). 

Zu 1. In welche Berechtigungen das Gast- und Schank
gewerbe zerfällt, sagt uns der § 16 der Gewerbeordnung, · 
wo im Absatz {2) auch ausgedrückt erscheint, da� diesef'? 
Berechtigungen einzeln oder in Verbindung unter sich ver
liehen werden können. Immer aber müssen diese Berechti
gungen und die Betriebsform (ob Hotel, Gasthaus, Restau
rant, Pension usw.) i-n der Konzessionsverleihungsurkunde 
angeführt sein. Wä,r-e zum Beispiel in letzterer der Buch
stabe „g" des § 16 nicht angeführt - was gewöhnlich in 
Pensionsbetrieben und Speisehäusern der Fall ist -, dürfen 
Spiele mit Karten usw. nicht geduldet werden, es wäre 
denn, daf3 die Spielgeräte von den Gästen nachweisba,r 
selbst mitgebracht worden wä,ren. 

über die Rechte und Pflichten des Gastwiirtes wäre 
noch folgendes zu sagen: Der Gast- und Schankgewerbe
inhaber ist verpflichtet, jedem Gast in seinem Betri,eb so 
fange den Au.f.enthalt zu gestatten, als dieser zur Verzehrung 
seiner Zeche benötigt {jedoch Sperrstunde beachten). Per
sonen ohne Zeche kann der Gastwirt aus dem Lokal weisen. 
Das gleiche R,echt besitzt der Gastwi,rt gegenüber Personer,, 
die durch ihr Verhalf.en die Ruhe und Ordnung des Be
t·riebes stören oder bei den Gästen Ärgernis erregen. Der 
Eintritt kann Personen verweigert werden, die schon wieder
holt hinausgewiesen oder von denen ortsbekannt qder mit 
gro�er Wahrscheinlichkeit zu .erwarten ist, da� sie im Gast
lnaus die Ordnung stören oder Ärgernis erregen werden. 
Zur Beseitigung eines von solchen Personen g e I e i s t e t  e n 
W i d e •r s t a n d e s kann der Wirt die Unterstützung der 
Gendarmerie in Anspruch nehmen. 

,,_ 

Zu 2. Au�er den Gash"/i,rten sind mit gewissen Ein
schränkungen zum Kleinverschlei� von g e b  ·r a n n t e n 
geistigen Getränken noch solche Konzessionsinhaber be
rechtigt, deren Konzessionsurkunde ausdrücklich auf diese 
Art des Gewerbebetri�bes lautet. Sie sind aber gemä� 
dieser Sonderbestimmung n u ,r b e r e c h t  i g t ,  die oben 
bezeichneten Getränke zwair in unverschlossenen Gefä�en, 
jedoch nur in Mengen v o n  m i n d e s t e n s  1/8 L i t e,r 
zu verkaufen. Diesen Kleinverschlei�ern ist es aber n i c h  t 
g e s t a t t e t ,  die verabreichten Getränke in den Räumlich
keiten, über den ihnen das Verfügungsrecht zusteht, ge
nie�en zu lassen. Hier ist noch zu erwähnen, da� der 
Kleinverschlei�er auch zum Handel mit diesen Getränken -in 
verschlossenen Gefä�en berechtigt ist. 

Zu 3.- Der Handel mit gebrannten geistigen Flüssig
keiten, die sich mit oder ohne Zusatz zu Getränken eignen 
(Rum, Branntwein, Likör, Spiritus usw.) i n h a n d e  1-s -
ü b I i c h v e ·r s c h I o s s e n e n Gefä�en in was immer 
für Mengen Lind mit Flaschenbier bedarf zwar keiner Kon
zession, wohl aber stellt es ein gebundenes Gewerbe mit 
gro�em Befähigungsnachweis dar (nach der Verordnung, 
BGBI. Nr. 93/1935, da,rf in verschlossenen Flaschen abge
fülltes Bier nur in Mengeneinheiten von 500 cm3 (½ Lite·r) 
gewerbsmä�ig verkauft, feilgehalten oder sonst in Verkehr 
gebra.cht werden. Abweichungen von dieser Mengeneinheit 
dürfen 30 cm3 nicht übersteigen. Auf Zuwiderhandlungen 
gegen diese Verordnung finden die Bestimmungen der 
§§ 33 und 34 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb, BGBI. Nr. 531/1923, Anwendung). 

W a n n  s i n d  n u n  G e f ä � e  h a n d e l s ü b l i c h
· v e r s chl o s s e n?

Dieser Begriff WU1rde in zwei Erlässen des ehemals 
bestandenen k. k. Ministeriums für Finanzen (ZI. 31342 vom 
16. Oktober 1881 und Z:1. 29146 vom 12. Juli 1899) g-rund
sätzlich dahin definiert, da� neben versiegelten Flaschen 
auch Flaschen mit Staniolkapsel oder mit �egelmarken als
handelsüblich verschlossen zu gelten haben, we'nn auf dem 
Verschlusse die Fi-rma des Fabrikanten oder Händlers, der 
die Flaschen füllt oder verschleif-Jt, ersichtlich ist. Gleich
zeitig wurde ausgesprochen, da� die mit Korkstöpsel und 
Papiervignetten, auf welch letzteren die Firma des Erzeugers 
oder Händlers ersichtlich gemacht ist, versehenen Flaschen 
dann als handelsüblich versiegelt anzusehen sind, wenn die 
Papiervignetten auf den Flaschen nicht bio� zur Bezeichnung 
derselben, sondern auch tatsächlich zur Verschli•e�ung über 
den Korkstöpsel angebracht werden. Diese Defi.niti,onen 
haben sich aber im laufe der Zeit als unzureichend er
wiesen, weshalb zur Erzidung eines einheitlichen Vorgehens 
der in Be�racht kommenden Gewerbe- und Finanzbehörden 
sich die beteiligenden Ministerien allf folgende Direktiven 
einigten, di-e als R i c h  t s c h n u •r zu dienen haben: 

Darnach sind als versiegelte {handelsüblich verschlosse
ne) Flaschen solche Flaschen anzusehen, deren Verschlu� 

1. dera,rt eingerichtet i·st, da� er ohne Anwendt,mg von 
Hilfsmitteln (Korkzieher, Messer, Schere, Zange u. dgl.) 
nicht sofort mühelos geöffnet werden kann und 

.2. mit einer Vorrichtung ausgestaltet ist, die erst nach 
ihrer Verletzung die Offnung des Verschlusses ermöglicht 
und die erfolgte Offnung durch diese Verletzung e-rkenn-
bar macht. 

In Anwendung dieser Grundsätze auf die im Ver�ehr 
gebräuchlichsten Verschlu�airten stellen sich als versieg�lte 
(handelsüblich verschlossene) Flaschen im obigen Sinne 
b e i s p i e l s w e i s e  dar: 

1. Flaschen, die mit einem annähernd bis zur Ebene
des Flaschenrandes dicht eingelassenen Pfropfen ver
schlossen sind u n d an welchen au�erdem: 

a) sich ein mit dem Pfropfen und mit dem Flaschenrand
in Verbindung gebrachtes Siegel oder ein ebensolcher 
Oberzug aus Lack, Wachs, Paraffin usw. befindet, oder 

b) eine mif dem Pfropfe,:i und mit der,:i Flaschenrar:,de
in Verbindung gebrachte S1egelma,rke, Vignette, Pap1e·r
streifen aufgeklebt ist, oder 

c) eine den Flasohenhals umschlie�ende Staniolkapsel
angebracht ist oder 

d) sich eine den Flaschenhals umschlie�ende Hülle
aus Metall (zum Beispiel ein Schra�benver�chlu�), Perga
ment Papier, Bast, Leder usw. befindet, die durch Ver
sieg�lung, Verschnürung_, Plo�bierung, Aufklebe,:i v,0n 
Vignetten oder Papi•erstre1fen mit der Flasche derart in Ver
bindung gebracht ist, da� die erfolgte Offnung de� Ver-
schlusses kenntlich wird, oder (fortsetzung Seite 19). 
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Selbstmord 
Fortsetzung von Seite 13 

. Die Suchaktion daue_rte wi_eder bis Sonnenuntergang,,
Jedoch konnte von P. nicht die geringste Spur entdeckt 
werden. 

Der _verr:nutlich� Leichnan;_ des P. mu6te nun jedenfalls 
schon z1eml1ch weit flu6abwarts, und zwar schon bis zu 
jenem P.unkt der Thaya abgetrjeben worden sein, wo sich 
bereits da-s Wasser infolge der in K. errichteten Stauwehr 
des E-Werkes· zu stauen beginnt. Die Thaya ist dort an 
manchen Stellen sogar sieben, acht und noch mehr Mete,r 
tief. Es wäre daher ein weiteres Suchen zwecklos gewesen. 

Am ne.unten Tage nach dem angenommenen Tode des 
P. wurde neuerlich eine aus drei Beamten bestehende·
Suchpatrouille ausgeschickt, welche mit dem Schlauchboot 
die Strecke von R. bis K. abzufah�en hatte. Der neunte 
Tag nach dem vermeintlichen Tode' des P. wurde deshalb 
gewählt, da es die allgemeine Regel ist, da6 Wasserleichen 
infolge der Ga,sb•ildung im Inneren des Körpers am neunten 
Tage an die Wasserober.fläche -kommen. 

Bei dieser Suchpat,rouille wurde auch tatsächlich der 
Leichnam des P. am Fu6e des sogenannten Rebenstein
f.elsens in e·iner Flu6biegung, zirka in <halber Entfernung 
von R. bi1S K., an einer v,om Ufer unzugänglichen Stelle 
am Rücken liegend aufgefunden. Der Leichnam des P. 
ragte nur zirka drei Zentimeter al.J!S dem Wasser und bald 
wären die Gend'a·rmen mit dem Schlauchboot vorüher
gefahren, denn e-s hatte selbst bei genauem Hinsehen 
den Anschein, als rage ein Stein aus dem Wasser. Der 

( .. Leichnam des P. mu6te nun am Boot befestigt und bis 
,.7 zum· nächsf.en gangbaren Ufer nach K. g�racht we-rden: 

Hätten nicht die Gendarmen in mühevoller SuGharbeit 
immer wieder den Flu6 nach dem Toten abgesucht, so ½'.äre 

Handelsüblich verschlossene Gefäße 
Forlsetzun9 von Seite 15 

e) der Flaschenhals mit einer Verschnürung aus Bast,
Draht, Schnur oder einem Band eingeschlossen ist, an deren 
Verletzung die erfolgte Offnung des Verschlusses kenntlich 
ist. 

2. •Flaschen, die mit einem Schraubenverschlu6 (ohne 
separate Verkorkung), mit einem Bügelverschlu6, mit_ einem 
Glas-, Kork- oder Holzp�ropfen, der aus dem Flaschenhals 
hervor.ragt oder mit einem Griffe versehen ist, verschlossen 
sind, und an denen au6erdem eine dem Verschlusse fixie
·rende Verklebung, Verschnürung, Blombierung usw. 
angebracht i·st, da6 der Verschlu6 ohne Anwendung von 
Hilfsmitteln nicht sofort mühelos geöffnet wer.de'n kann 
da6 die erfolgte Offnung kenntlich ist. 

Die Ersichtlichmachung der Fi-rma auf dem Verschlu6 
ist allerdings für die Originalfüllung von Bedeutung 
wird deshalb keineswegs zu beanständen sein. Für die 

� kherheit des Verschlusses jedoch ist .die Ersichtlichmachung 
- der Firma auf dem Verschlusse ohne Belang und kann des

halb ein Erfordernis für handelsüblich verschlossene Flaschen 
in dem in Rede stehenden Sinne nicht bilden. 

Da es sich in, den oben angeführten Fällen '- wie 
erwähnt - nur um Richtlinien zur Klärung der Frage, ob 

· eine Flasche (Gefä6) handelsüblich verschlossen ist, handelt, 
hat sich der Gendarme,ri,ebeamte im Zwei.felsfalle an dlie 
Gewerbebehörde 1. Instanz (Bezi,rkshauptmannschaft) zu 
wenden. 

Ein besonderes Augenmerk ist zum Schutze der Gast
wide auf den vielfach zutage tretenden Unfug des V e •r a b  -
r e i c h e n s  v o n  a l k o h o l i s c h e n  G e t r ä n k e n  i n  
G e s chä f t s  I o k  a I i t ä t e n  von n u r z u m  Handel mit 
geistigen Getränken in h a n d e  I s ü b  I i c h  v e r -

GEOR:i)ND;E,T 1857 

.i.eset unJ hezieliet 

die 

vQ diusttiette RunJsdtau 
'Jet �enJatmetie'', 

der Lßichnam des P. vi-elleicht nie gefunden worden, da die 
Auffindungs-stelle weit ab vom nächsten Weg liegt und 
selbst die in den die Ufer säumenden Waldungen Dienst 
versehenden Fo.rtstaufsichtsorgane diese Ste·lle nie betre
ten. Es wä:re . dann vielleicht nie in das Dunkel über das 
Verschwinden des P. Licht gekommen. Sicherlich wären 
dann allerhand Gerüchte in der Bevölkerung auifgetaucht, 
die zu ergibnislosen Erhebu,ngen geführt hätten.· 

· Durch die erfolgten Erhebungen ·im Bekanntenk'rei·s
des P. und du•rch die gerichtliche Obduktion konnte schlie6-
lich einwandfrei festgestellt werden, da6 P. keines· gewalt
samen Todes gestorben ist, sondern da6 er Selbstmord 
verübt hat. 

s c h I o s s e n e n G e  f ä 6 e n ,oder zum Kleinver.schlei� mit 
gebrannten geistigen Getränken ü b e •r d i e G a  s s e in 
Mengen von wenigstens 1/ 8 Liter berechtigten Gewerbs
leuten zu richten. In solchen Fällen macht sich nichf nur 
der Geschäftsinhaber strafbar, sondern es ist auch gegen die 
das alkoholische Getränk im Ver-kaufslokal genie6ende 
Person die Straf.amtshandlung nach § 7 VSTG. (Anstiftung 
und Beihilfe) einzul-eiten. 

Gewi6 wird sich in manchen Fällen der Betroffene mit 
dem f-'finweis, da6 er sogar gebrannte geistige Getränke 
seinerzeit auf lebensmittelkartenahschnitte habe abgeben 
müssen, auf eine unverschuldete Unwissenheit der über
tretenen Verwaltungsvorschrift auszureden versuchen, um 
sich unter Umständen nach § 5 (2) VSTG. aus der Schl.inge 
zu ziehen. Eine solche Schulda.usschlie6ende Unkenntnis der 
bestehenden diesbezüglichen Vorschriften kann aber keines
wegs mehr mit Aussicht auf Erfolg geltend gemacht werden, 
d? die zuständig·en Sektionen der Handelskammern ihre 
Mitglieder wiederholt in dieser Richtungi aufgeklärt und zur 
Einhaltung der einschläglgen Vorschriften aufgefordert haben. 

So wie den oben angeführt-en Handelsgewerbetreiben
den der Verkauf von alkoholi-schen Getränken· in n i c h  t 
handelsüblich verschlossenen Gefä6en verboten ist, dürfen 
solche Get·ränke a u c h n i c h  t o f f  e n i m  V e r k a u f s -
r a u m  ge l a g ed w e r d e n .  Im ,Einzelnen gilt hier 
folgendes: Die nur zum Handel mit -alkoholischen Ge
tränken in handelsüblich verschlossenen Gefä6en (Flaschen) 
berechtigten Gewerbetreibenden <lürrfen in ihren den 
Kunden zugänglichen Geschäftslokalitäten die zu ihrem 
Ge-schäftsbetrieb erforderlichen Manipulationen, als das Um
füllen der geistigen Getränke aus grö6eren in kleinere 
Gefä6e, das Filtrieren des Flüssigkeitsrestes usl", nur zu 
einer Zeit v-ornehmen, zu der die erwähnten Lokalitäten 
dem freien Zutritt der Kunden verschlossen sind. 
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Über ·die 
. zweckmäßigste Art der 

Von Gend.-Oberst Dr. ERNST MA YR 
Landesgendarm'eriek-ommandant für Oberösterrekh 

Es ist merkwürdig, welche Anziehungskraft da-s Wasser 
auf den Menschen ausübt. Auf den Menschen, der doch 
von aU.en Lebewesen am weni·gsten natürli<che Veran
lagung bes.itzt, sich im Wasser zu bewegen, und viele, die 
geradezu begeistert Wassersport betreiben, wie Rudern 
oder Segeln, versäumen das Wichtigste, das Schwimmen 
zu lernen. Leichtsinni•g sagen sie sich, mir geschieht nichts, 
ich will schon aufpassen. Oder sie verlassen sich 3uf 
die Beherrschung ihres Fahrzeuges, ohne zu bedenken, da� 
selbst der erfahrenste Ruderer oder Segler in Situationen 
kommen kann, aus denen ihn nur seine eigene Schwimm
kunst oder die Hilfe anderer zu •retten vermag. Wir können 
eine sol�he Einstellung gerade in Orten des Saltkamme,r
gules oder der Kärntne·r Seen allsommerlich immer wieder 
wahrnehmen und sehr viele sind! schon auf Grund dieses 
Leichtsinns um ihr Leben g·e'k,ommen. 

Wie oft hört man, da� Leute, die des Schwimmens 
unkundig sind, aber dem Reiz, den eine Wasserfahrt aus
übt, nicht widerstehen können, bei einer Kahnpa-rtie er
trinken. Es. kommt aber oft auch leider vor,, da� kühne 
und tüchHge Schwimmer, die im Vert,rauen auf ihre Kunst 
die Rettung Ertrinkender zu, unternehmen wagten, selbst 

, mitten ins Ver-derben gerissen wurden. Nicht jeder, de'r 
schwimmen kann, besitzt auch die Fähigkeit, des Schwim
mens Unkundige dem Wellengrab zu ,enlrei-�en .. Der kühne 
Wagemut,. die Verachtung der Gefahr allein machen es 
nicht aus. Ruhe, Kaltblüli'gkeit, schnelles Erfassen der Situ
ation, verbunden mit g,ediegener Schwimmkunst, machen 
allein den. erfolgreichen R,ett!;!r. - Wer diese Eigenschaften 
besitzt, wird meist auch von selbst das Richtig:e treffen, 
soz,usag·en instinktiv. 

Vor allem wird ein Schwimmer, der darangeht, eine 
ertrinkende Person zu ·retten, auf das V e r h a I t e n die
ser Person zu achten haben. Hier ist es am Platze, dem 
Nichtschwimmer zu erklä,ren, da� nichts gefährlicher ist, 
als das wilde H e-r u m  t r .am p e In. Verliert er den Grund 
unter den Fü�en, so ist es am besten, sich ruhig, auf den 
Rücken zu legen, nur das Gesicht, über. Wasser, oder in 
aufrechter Haltung • Tretbewegungen zu mache:n,, ohne da
bei mit den Armen zu schler/ker.n. Man nennt diese P,ro
zedur, die freilich in star� sh-ömenden Wässern kaup, 

anwendbar ist,. das W a 's s e r t ·r e t  e n. 
In der Regel ist aber ein Nichtschwimmer, der das 

Unglüdk hat, in Ertrinkungsgefahr zu kommen, vi.el zu 
aufgeregt, um diese Ratschläge zu befolgen. Sein Be
streben ist stets darauf gerichtet, sich hochzuarbeiten und 
gerade dadurch erhöht er die Gefahr. Kommt ihm der 
Retter nahe, so fa�t er verzweifelt zu und bringt so auch, 
den Helfer in Gefahr. Dann ist es für diesen das beste., 
den Ertrinkenden ganz unter Wasser zu tauchen, his er 
bewu�tlos ist. Es ist . immer leichter, einen bereits Be
wufytlosen zu retten, als einen um si·ch schlagenden 
Menschen. 

Gänzlich falsch ist es, wenn der Helfer den E:rtrin
kenden an einem Arm zu fassen bekommt; denn in dieser 
Lage ist es unmöglich, dessen Kopf über Wasser zu halten 
und er kann ertrunken sein, bevqr der Retter mit ihm· 
das Ufer erreicht hat. Besser ist es, Ertrinkende bei 
den Haaren zu erfassen, wobei der Kopf unschwe·r über 
Wasser gehalten· werden kann. Diese Methode ist beson
ders bei• Rettung von Frauen, deren langes Haar. einen 
guten HaH bietet, zu empfehlen. Unpraktisch und unter 
Umständen für den Retter verhängnisvoll ist nachstehende 
Rettungsmethode, welche tunlichst zu . vermeiden wäre: 

Es ist dem Hilfeleistenden bei längeren Strecken n i c h t 
z u  e m p f e h  I e n, da� er die Rettung mittels B r u s t  - , 
s c h w i m  m e n. s bewerkstellige und äen Körper des Be
wu�tlosen seitwärts festhalte, da hierbei der Retter durch 
den an seiner Seile gehaltenen Körper stark in. seinen 
Bewegungen gehindert wird. Ein erfahrener . Retter wird 
immer mittels Rückenschwimmens den Ertrinkenden zu 
lande zu bringen suchen und dabei darauf achten, 
da� er die · Beine frei behält. Dies ist a;11 �esten auf 
folgende Art zu erzielen: Der Reiter geht 1_n Ru�kenl�ge·, 
fa�t den Verunglückten am Unterarm, d�� er 1h_n leicht u1?er 
seine Brust ziehen 'kann, und legt ihn zw1sch�n . seine 
Beine. Er behält dabei seine volle Bewegungsfre1he1t und 
der zu Retiende hat das Gesicht ' über Wasser, kommt 
also nicht in_ Erstickungsgefahr. 

Und' nun noch e.inige Winke: Wifl man eine� Ver
unglückten aus flie�endem Was�er �elten, so. ware es' 
falsch an einer Stelle die Hilfeleistung zu beginnen, von 
der �us man g e g e n den Strom anschwimmen mü�le: 
Denn dies ist unnütze Kraftverschwendung. Es kann dabei 
auch vorkommen, da� der Retter selbst von der Strömung 
erfa�t und abgetrieben wird, also der Per!,on, welcher er 
zu Hilf.e kommen will, überhaupt nicht nahe kommt, �on.
dern sehen mu�, wie er selbst wieder das Land ene1cht, 
um nicht zu verunglücken. Fenner s�ff der Helfer, �enn 
irgend mögli·ch, versuchen, dem Ertnnkende_n von r u c k
W ä r t s n'ahezukommen, da in diesem Falle die Gefahr, v-on 
letzterem erfa�t und niedergezogen zu werden, sehr ge
ring ist. 

Die meisten Ertrinkenden klammern sich nämlich mit 
Vo.rliebe an den Hals des 'Reiters und würgen durch ihr 
krampfartiges Halten der Hände den Retter. Mitunter ist 
es ganz gut, wenn de.r Retter dem Gefährdeten. irgend>
einen Gegenstand reichen oder zuwerfen kann, denn er 
gibt dadurch dem ängstlich um sich Schlagenden gewisser- ,a,,,) 
ma�en einen moralischen Halt. Hat dieser den Gegenstandt:- ,, 
e.rfa�t, wird er v-on selbst ruhiger und der Retter hat -
leichteres Spi,ef. Di·e Hauptsache ist eben auch hier Ruhe, 
Oberlegung und völliges Beherrschen der Situation. 
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lärippelbrand der Stiftshtrrhe · melh 
Von Kontrollinspektor JOHANN HEPPNER, ehem, Bezirksgendarmeriekommandant in Melk 

Am 15. September 1947 gegen 16 Uhr 30 ist, verursacht 
durch Lötarbeiten, in der 64 m hohen Hauptkuppel der 
Melker Stiftskirche ein Brand ausgebrochen. Obgleich die 
arbeitenden Personen, welche den Ausbruch des Feue,rs 
sogleich bemerkt h3tlen, augenblicklich Lös::harbeiten ein
leiteten, blieben diese, bedingt durch Wassermangel und 

den Umstand, da� · sie durch die Enge des Kuppelbaues 
sehr in ihren Bewegungsmöglichkeiten und allein auf !,ich 
selbst, ohne Löschge.räte angewiesen waren, erfolglos, und 
sie mu�ten sich, um nichf auch noch Menschenleben zu 
opfern, vom Brandherd zurückzi�hen. 

Am Brandplatz war die Feuerwehr von Melk erschienen, 
doch dauerte es eine geraume Zeit, bis diese in den unge
mein schwer .zugänglichen Kuppelbau i•n Tätigkeit kam. Da 
es trotz Unterstützung durch benachbarte Feuerwehren 
nicht möglich war, gegen die um' sich greifenden Flammen 
erfolgreich vorzugehen, ersuchte die Bezirkshauptmannschaft 
Melk um 17 Uhr 30 telephonisch cJas Kommando der 

Wiener Feuerwehr um Unterstützung. Diese Feuerwehr traf 
gegen 19 Uhr in Melk ein und wurde mit der LeiJung 
der Löscharbeiten beauftragt. Ein Rüstwagen der Wiener 
Berufsfeuerwehr mit technischem Gerät folgte. Obgleich · 
Wasser in ausreichendem Ma�e zur Verfügung stand, 
gingen die Löscharbeiten nur langsam vor sich, da grö�te 

Schwierigkeiten lechn.ischer Art zu überwinden wa,ren. · So 
mufyte das Wasser zur Brandlöschung durch Motorpumpen 
aus dem Donaukanal zum B.randherd geleitet · werden, 
wobei ein Höhenunterschied von zirka 150 bis 200 m zu 
überwinden war. 

Hauplaugenme.rk war -auf die Lokalisierung des Brandes 
gelegt worden, um ein 0berg·reifen des Feuers auf das 
übrige Stift auf jeden Fa,11 zu verhindern. Gegen 2 Uhr früh 
des 16. September 1947 konnte die Hauptgef,ahr als über
wunden bezeichnet werden, der Brand war lokalisiert und 
in den Mo,rger-istunden desselben Tages gelöscht. 

-WILHELM UND HANS KUGLER
S P E Z I A L HAU S I N L E D E R F O R SATT L E R, R I E M E R U N D TA S C H N E R S O W I E T R E I B ·R I EM E N 

ALLE SATTLER- UND TAPEZIERER-ZUGEHORE 

Ständig, lagernd sind in reicher Auswahl : 
Möbel-, Vorhang-, .Qekorations- und Autobezugstoffe, Matratzengradl, Rolettengradi', Rohleinen, 

Roßhaare, Afrik, Rollenwatte, Jute, Papiergewebe, alle Arten Spagate, Leder und 
Kunstleder für alle Polsterzwecke, Möbelfedern, Drahteinlagen, Einsätze, 

Nägel, alle Arten Bettfedern, Kissleinen, Zwilch, Bettuch-
leinen, Inlett, Segelleinen für alle Zwecke 

WIEN 1, HOHER -MARKT 1·0 TELEFON U 23 515 SERIE 
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Von Gend.-Major ANTON BIRRINGER, Lehrer an der Gendarmerie-Zentralschule Mödling 

Zum Unterschied vom a,llgemeinen Strafgesetz er-kläd 
das Verwalta,ngsstra-fgeselz· den Versuch nicht allgemein· 
als strafba,r, sondern überlä�t es .den einzelnen Verwal
lung,sv-orsc�-riften, zu bestimmen, ob bei den Verwallungs
überlretungen, die sie entha,lten, schon der Versuch straf
ba,r sein soll. 

1 .. Der § 8 des VSIG. besag-t: ,,Sofern eine Verwal
tungsvorschrift den Versuch einer Verwaltungsübertretung 
ausdrücklich für strafbar erklärt, unlerli,egt der Strafe, 
wer v o,r s ä l zlic h eine zur wi,r,klichen Ausübung füh
rende Handlung unternimmt. 

2. Wegen Versuches wi1rd nicht bestraft, wer aus freien
Stücken die Ausführung aufgibt oder verhindert oder den ' 
Erfolg abwendet." 

Der Grundgedanke, der in dieser gesetzlichen Bestim
mung entha,llen ist, ist klar erkennbar: Der Gesetzgeber 
wrll nicht e.rst dann eing-reiifen, wenn bereits eiine Übeltat 
geschehen ist, sondern will mit seiner Strafdrohung schon 
den Vorsatz des Menschen Ireff.en, sofern er sich in einem 
vom Gesetz· bestimmt umschriebenen äu�eren Verha,lten 
geoffenba,rt hat. Der böse Vorsatz i,st für den Versuch be
g•ri,ffswesentlich: .§ 8. St. .spricht ausdrücklich von dem ,Bös
gesinnten", der Ta.thestand des § 9 StG. ist schon s�inem 
Sinne nach nur mi1 bösem Vorsatz .zu verwirklichen und der 
§ 8 VStG. enthält atJch das Tatbestandsmerkmal „v o•r-'
se.tzl i ch". 

Da das im Zuge der Verwaltungsreform des Jahres 1925 
erla,ssene VStG. eine möglichste Einheitlichkei•t auch au,f 
dem Gebiete des Verwaltungsslrafu-e.chles erzielen wollte, 
so gab § 8 VStG. nach dem Mu . .ster des Strafgesetzes eine · 
all-gemeine·. Definition des Versuches, nach der zu be
urtei-len ist, ob Versuch im Falle seiner Strafbarkeit über-
haupt voriiegt oder nicht. 

Dabei liat sich § 8 VStG. in seiner Defini,tion der Ver
su.c_hshandlung wört1ich an das -Strafgesetz gehalten und 
spricht ebenfalls von einer „zur wi•rklichen Ausübung füh
renden Handlung". Die Auslegung erfolgt aber hier zum 
Unterschied von der Strafrechtspflege durchaus im Sinne 
der obj_�ktiven Versuchstheori-e. Als Versuchshandlung gi(\ 
da.her fur den Bereich das Verwaltungsstrafrechtes nur eine 
Handlung, die geeignet ist, den tatbestandmä�igen Erfolg 

der Verwaltungsübertretung unmittelbar herbeizuführen. Alle 
Handlungen, die noch keine Ausführungshandlungen un
mittelbar in diesem Sinne sind, gelten als st-raflose V,01J
bereitungshandlungen, auch wenn sie auf Vorsatz schlie
�en lassen. Gerechtfertigt ist diese im Vergleich zur Straf
rechtspflege wesentlich mildere Auffassung dadurch, da� 
ja den Verwaltung•sbehörden nur Übertretungen gering
fügiger Natur zur Bestrafung zugewiesen sind, die keine 
schwereren Verletzungen oder Gefährdungen v-on Rechts
gütern oder überhaupt nu; sogenan�te_ Un_gehorsams- oder 
Polizeidelikte darstellen, wie zum Be1sp1el Übertretungen aer 
Meldevorschriften u. dgl. 

Versuohshandlurigen mit absolut untauglichen Mitteln oder 
am untaugli·chen Objekt fallen ebenfalls nicht in den 
Bereich des strafbaren Versuches, auch wenn der Versuch 
nach der Meinung des Täters tauglich gewesen wäre. 

Gemä� Ab•s. 2 des § 8 VSIG. !st a_uch beim _Ver7uch
einer Verwaltung·süberlretung Slraflos1gke1t durch fre1will1gen 
Rücktritt ode·r freiwilligen Abwendung des Erfolges mög
lich. Der Rücktritt -vom Versuch ist hier im Gegensatz_ zu
§ 8 StG. ausdrücklich als Slrafaufhebung,7

grund angefu�rt.
Obwohl die Textierung eine etwa,s ande_re 1st, gelten bez_ug
lich des Rücktrittes im allgemeinen dieselben _Grundsatze
wie nach dem Strafgesetz. Es mu� erwies·en sein, da� .?er
Rücktritt „aus freien Stücken" erfolgte. Wenn d�r Taler
ein Hindernis irrtümlich annimmt und de:shalb „ di,e Aus
führung aufgibt, so handelt er nicht au,s freien Stucken. 

Das Verwaltungsstrafgesetz enthält ke!ne dem § 9 StG.
analoge Bestimmung über die Stra,fbar-ke1t ver�uchter Ver
leitung. Wer also einen andern zur Be:gehung einer _ver�al
tung1sübertretung ohi;ie Erf,olg zu verleiten versucht, 1st nicht
slrafba,r.

Abschlie�end wäre vom Standpunkte des. praktischen
Genda·rmeri-edien·stes zum Versuch im allgemeinen zu be
merken, da� der Gendarn natü,rlich nicht _ dazu befugt i-st,
da.s letzte Wort darüber zu sprechen, ob eine Handlung als
strafbarer Versuch zu werten ist oder nicht. Insbesondere 
hat er nicht darüber zu entscheiden, ob freiwilliger _ Rücktritt 
.;,,orliegt oder nicht. Es besteht daher in allen zweifelhaften 
Fällen die Pflicht zur Anzeigeerstattung. 

COer · vornelt1111.e Koffer KURZGESCHICHTE'

Von Gend.-Patr-ouillenleiter JOSEF SCHOLZ, Gendarmeriepostenkommando Schwarzach, Vorarlberg 
1 

Unlängst befand ich mich mit meirien Skiern auf dem 
Bahnhof der kleinen Arlberg-Station Langen/A. und wartete 
auf die Heimfahrt. Mein Ausflug in das Skiparadies 
war wieder zu Ende. Die schwarze 0ffnung des Arlberg
Tunnels starrte mich an. Mein Zug sollte in wenigen Mi
nuten - einem Ungetüm glei-ch - aus diesem Dunkel 
hervorkommen. Es ist lebhafter Betrieb; Skier, Paketstücke 
und Koffer werden herumgetra.gen. Jetzt erblicke ich einen 
vornehmen Koffer. Er stand mit anderen zusammen auf dem 
Bahnsteig und harrte der Verladung. Dem Auge bot er sich 
dar als ein eleganter, gro�er Lederkoffer. Man sah es ihm 
auf den ersten Blick an, da� er_,gewohnt war, in Fernzüg_en 
�erstaut, von Hoteltürstehern, Portiers genannt, respektvoll 
in Augenschein .genommen, von Dienern behutsam ange
faf3t, in Lifts emporgefahren, über Marmorgänge getragen 
und in teppichbelegten, stilvollen Räumen ni-edergestellt 
zu werden. 

Wa1S,den Koffer von den andern unterschied, war seine 
schlichte Vornehmheit. Während sämtliche Gepäcksstücke 
um ihn herum bunt bespickt wa,ren mit Hotelmarken aus 
aller Herren Länder, diesen in die Augen springenden Er
kennungszeichen der vornehmen Wei,t, die bekanntgeben, 
in welch erstklassigen Häusern man abzusteigen pflegt, wie 
man sich von einem „fashionablen" Platz zum andern /tum
melt, um an allen „Saisonen" teilzunehmen, verzichtete die
ser Koffer auf jede Etikeltenhasche·rei, als wdlte er sagen: 
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Bitte, ich bin nichts a,I� ein einf�ches Reisekollo �nd h_abe
ni-cht die Absicht, meine Mem_o1ren _d�r Welt m1lzuteder,.
Mein Herr hat es durchaus nicht not1g, sich durch mich
in Szene zu setzen, Reklame mit mir zu treiben. 

. Dieser Koffer genügte sich einfach selbst. Er präsen
tierte si-ch nicht als Reisetrophäe. Trotzdem glaubte man es
ihm auch so, da� er keinen-:i Vertreter in Wäsch�kluppen 
dierite. Sein Besitzer hatte sich Befehl gegeben, ihn nicht 
zu bekleben. Er wollte aus seinem treuen Begleiter weder 
eine Ho-telzettelsammlung, noch aus sich einen Propaganda
reisenden für Luxusgaststätten machen. Er legte offenba-r 
keinen Werl darauf, da� jedermann von seinem Reise
gepäck herablesen konnte, wo er sich schon überall auf
gehalten hatte. 

Ja, dieser elegante Lederkoffer ging in seiner Reser
viertheit so weit, da� e'. nicht einmal ein Monogramm trug. 
Niemand brauchte zu wissen, wem er gehörte. Er war sicher 
nicht Eigentum irgendeines gewöhnlichen, Weltenbummlers, 
Globetr-otter genannt, oder einer Olympiade-Skikanone, son
dern einer Persönlichkei.t, die ihr lnkognifo gewahrt wissen 
wollte. Und so war es auch. Der Koffer gehörte einem 
internationalen Hochstapler und Hoteldieb, der in dem 
Augenblick verhaftet wurde, als sein treuer Begleiter von 
dem diensthabenden Bahnbeamten zur Verladung in den 
,,A-r,lberg-Expre�" geschoben wurde. 

C "" 

o , E 1�( rm rm ir � 11 o E R M E N s c H L, c H E N s c H w Ä c H E N
li.Ji ti!/.,o.Lq.J.q.el u.i.I wLi.J Jettda1id <l;}.atf.d 

,,Andere Länder, andere Sitten _; andere Polizeimetho
den", meinte' scherzhaft ein Londoner Polizist auf die Frage, 
wieso es der Londoner Polizei gelingt, die verwickeltsten 
Verbrechensfälle zu entwirren und die Täter festzunehmen. 

Eine berechtigte frage, denn in London gibt es keine 
polizeiliche Meldepflicht, daher auch kein Einwohnermelde
amt, das a-1.s wichtiger Behelf zur Ausforschung von übe!
tätern herangezogen werden kann. Nler.nand wird gezwun-

/
1
.n, seine Identität durch einen Wust von Personalpapieren 

\ �chzuweisen. Man kommt und geht, hei�t in London-Ost 
M i  l· I e r  und in London-West T a  y I o r, und bleibt, solange 
man k.eine strafbare Handlung begeht, ungeschoren. Der 
Laie staunt darübe·r und stellt sich London als ein Eldorado 
für Verbrecher v.or; doch der Fachmann lächelt und wei�. 
da� dem_ nicht so isi. über das WoPllergehen des e-nglischen 
Staatsbürgers, wacht die Londoner Polizei, tlie durch Sccitland 
Yard zu einem Beg,riff geworden ist. 

Scotland Yard ,i-st der lnbeg-riff aller kriminalistischen 
Spitzfindigkeiten und ein Nimbus umgibt die „Yard-Inspek
toren", der nicht nur Kriminalschriftsteller, sondern auch 
Fachleute in seinen Bannkreis zieht. Worin besteht eigent
lich das Erfolgsgeheimnis der Londoner Polizei? 

Diese Frage wurde von einem Londoner Polizisten mit 
einem Sa-tz beantwortet: ,,Wir befassen uns unter anderem 
aach mit dem Studium der menschliohen �chwächen." 

Jeder „Klient" von Scotland Yard wird -so behandelt, 
als wäre er der wichtigste und interessant.e,ste Mensch der 
Welt. Er wird auf seine Gewohnheiten und Schwächen be
obachtet und diese Beobachtungen wer.den .in einer Kartei 
festgehalten. Wenn er dann wieder auf f,reien .Fu� ist, so 
wei� Scotland Yard, welche Ziga;ettenma,rken er raucht, 
welche Liebling·�schimpfwörler er gebraucht, ob er gerne 
ins Kino geht oder lieber ein Konz.er! ode•r Theater be
sucht, Ebenso wichtig, wie seine körperlkhen. Merkmale, ist, 

(·•ldie Speisen er bevorzug�, welche Getränke ihm be
_Jnders munden und ob er Kniffe, wie Zigarettendrehen mit 
einer Hand, Kartenkunststücke, Tierstimmen imitieren und 
viel.es ander-e mehr kann. · 

. Diese Detai•l.s, sie erfordern eine geschulte Beobach
tungsgabe, werden aufgezeichnet und in einer, nach einem 
sinnreichen Schlüssel geordneten Spezialkartei festgehalten. 
Wie wichtig diese Kartei ist und wie oft .sie bei der Aus
forschung von Ve�hrechern sich bewährt hat, beweist unter 
vielen anderen ein Fall, der als Mordsache Mary Ennis in 
die K-riminalgeschichte Londons eingegangen ist. 

Einern Konstabler, der seine Runde machte, fiel ein aus 
einem offenen Fenster herauswehender gelber Vorhang auf. 
Er kannte das F.,enster und wu�te, da� es zur Wohnung 
eines allein.stehende� Fräuleins gehört. Sie .hie� Mary Ennis 
und wa-r eine kranl<e Person, die bei siüirmischem Wetter 
stets Fenster und Türen verschlo� und riicht aus dem Hause 
ging. Dem Konstabler kam das weit offenstehende Fenster 
verdächtig v-or und er ging in das Haus, um nachzusehen. 
Er fand die Küchentür erbrochen und Mary Ennis erwürgt 
im Bett. 

Die Inspektoren von Scotland Yard stellten fest, da� ·ein 
kleines Wa,ndsafe mittels eines Schneidebr�nners aufge
brochen war und da� der Mörder Handschuhe getragen 
ha,tte. Nach der Tat war er in die Küche gegangen und 
ha,lte Brot mit Stachelbeerma·rmelade gegessen. Auch dabei 

halte er die Handschuhe anbeha-lten. Als eventuelle Spur 
wurde bio� ein Stückchen Lehm auf dem Fu�abslreifer ge
funden. 

Für die Untersuchung gab es zwei Anhaltspunkte. Die 
von den. Einbrecherwe�kzeugen liinterlassenen Beschädigun
gen und die Stachelbeermarmelade. Die photog,raphierlen. 
Spuren a,n der Tür wurden mit ähnlichen Aufnahmen des 
Archivs verg,l.ichen. Bei zehn regislrie-rlen Berufsverbrechern 
konnte dieselbe Arbeitsmethode festgestellt werden. Ein
brecher, die nach <ler Tat an Ort und Stelle gegessel'.l 
halten, gab es zwanzig im Register. Da-runter einen mit der 
Bemerkung . auf der Spezia,lka-rleikarte: ,,Liebt Stachelbeer
ma-rmelade !". Das war natürlich ein unbezahlbarer F.und. 
Nun wurde noch festgestellt, da� der Marmeladeliebhaber 
in der Kartei der passenden Werkzeuge aufschi,en und die 
Polizei ka.n-nte nun den Täter. Er hie� James Scully und 
wohnte in Dorking. Die Stra�e nach Dorking hatte denselben 
Lehm, wie das aufgefundene Stückchen am Tatort. Die Be
wei-skette wa,r nun geschlossen und Scully worde ve,rhaftet. 
Er leg.te ein Geständnis ab und wurde zum Tode verurtei-lt. 

Die „Ka,rtei der menschl,ichen Schwächen" hatte sich 
wieder einmal be.-vährt. Aber nicht nur diese Kartei und die 
modernen kriminalistischen Hilfsmitteln kagen zur Ausfor
schung von Ve·rbrechern bei, sondern auch das gute Ve•r
hä-1-lnis der Londoner Polizei zum Publikum, die Mita,rbeit 
des kleinen Mannes auf der Stra�e und die enge Zusammen
arbeit mit der Presse.· 

0 
Wien, I, Graben 11, '.f el. R 25 2 50 

IV, Hauptstraße 20, 
Tel. B 28 4 80 
VI, Mariahilferstraße 51, 
Tel. B 23 5 75 

Graz, Herrengasse 13, Tel. 1301 
Linz, Landstraße 9, Tel. 22 098 
Innsbruck, Maria Theresienstr. 10, 

Tel. 2870 
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Bild 1 

Bild 2 

Bi I d 1. Tony Wepb Ist sehr zufrieden, wie Ihm Myra Lee den Hotel Tennis
platz zolgt. Vollkommen abgeschlossen und nur wenig von den Gästen be
sucht. Myra warnt Ihn, doch alles genau zu beachten, aber iTony ist seiner 
Sache so sicher, daß sr sie mit den Worten tröstet: .,Mach Dir keine Sorgen, 
es Ist alles vorbereitet. Du brauchst nur Vic Rand anzurufen und ihm sagen, 
daß wir hier sind. Sei versichert, er kommt so schnell er kann," 
B 11 d 2. Eine Woche später liegt Vic Rand mit einem Schädelbruch auf 
dem harten Boden des Tennisplatzes. Inspektor Stelner, der den Tatbestand 
aufnimmt, erfährt von Myra, daß Tony, ein ehemaliger Boxer, und Vlc einen 
Freundschaftskampf Im Tauziehen ausgefOhrt hätten, um zu sehen, wer 
stärker wäre. Jeden Tag seit ihrer Ankunft hätten sie zusammen solche 
Kraftproben durchgefOhrt. 
B 11 d 3 . .,Nachdem wir unser Tennisspiel beendet hatten, bestand haute Vlc 
Rand darauf, dieses alte Soll zum Tauziehen zu verwenden, das er Irgendwo 
gefunden hatte•, so erzählte Webb dem Inspektor. ,,Vlc zog mit aller Kraft 
und eo schien, als ob er mich besiegen wOrde, als plötzlich das Seil riß. 
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Bild 3 

BIid 4-

lch fiel auf den ROcken, aber Vlc fiel so unglOckllch mit S/llnem Kopf auf 
den Zementboden. daß er bereits tot war, als der Arzt eintraf.• 
B 11 d 4. Tony und Myra erklärten, daß nichts berOhrt, worden war Als 
Inspektor Stelner mit der Untersuchung fertig war, sagte er zu Webb: .,Sie 
IOgen I Ich verhafte Sie beide wegen Mord!" Webb dreht slcl\ mit einem 
Llnkshacken gegen Stelner, aber dieser bekommt Webb mit einem kräftigen 
Jlu Jitsugrlff zu fi!ssen. 

(Welche Beweise hat Inspektor Steinar für seine Behauptung?) 
Auflösung im nächsten Haft 1 

Auflösungen uus dc111 Oktober/No-.·c1uher-Hcf't 1949 

Pliotot.ätsed 
1. Welcher Rasc;e gehört dieser Hund an? - b. 

2. Wozu dienen diese 7 Flaggen auf einem Schiff? - c.

3. Welche Droge wird aus dieser Blume? - c. 

4. Wie nennt man diesen Umformierten in Paris? - c. 

5. Wie heißt dieses berühmte amerikanische Bad? - d.
6. Wer ist dieser junge Star in dem englischen Film

,,Hamlet? - a .

.f.ill .Sdtiddillf! /e!tf.t !
Die Lösung ergibt sich, wenn man überlegt, wer Geld aus

gab und wer Geld bek,1111 i Die drei Freunde zahlten 27 S, 
wouon der Wirt 25 S und der Kellner 2 S erhielt. Die 2 S 
des I(ellners dü,fen nicht zu den 27 S bezahlten dazuge
rechnet werden, sondern sie sind davon abzuziehen. 

.J(r.euz.wottt.ätsed 
WAAGRECHT: 1. Ödenbur:;. 8. Brav. 9. Teer. - 11. Euch. 12. As. 14. Ehe. 
15. On<le (mit S-Sonde). 17. ·Ei. 18. Stop. 19. Pein. 20. Joe. 21. Ohm. 22 Po. 
23. Laus. 24. lle. 26. Ans. 28 Am. 29. Dur. 30. Neid. 32. Seni. ss. Neugierde. 
SENKRECHT: 1. Obers. 2. Eruptionen. 

0

S. Dach. 4. Ev. 5. U. 'l'. 6. Ree. 
7. Geheimbund. 10. Rein. 12. An. 13. SD. 15. Opel. 16. Epos. 22. Pan. 
25. Erie. 27. ::lie. 29. Der. 31. Du. S2. Se. 

73esudiskat.temätsed 
� MEDIZINALRAT. 

Xästdz.e,uätse.i 
"Wer gar zuuiel bedenflt, wird wenig leisten." 

.Sidhe,uätse.i 
1. Hand-lung 5. E-lek-Lra
2. U-di-ne 6. Ru-der
3. Nor-den 7. Te-le-gramm
4. Da-uid 8. Jol-le

9. Ad-ler
10. Heh-le-rei
11. Rei-se

Anfangsbuchstaben ergeben: HUNDERT JAHR 
Endbuchstaben ergeb:n: GENDARMERIE 

7?..ediemätse.i 1 630 634 
1 

6327 

635 633 628 

631 629 1 636 

Xopi#ll!edz.se.it.ätsed 
Sattel, Angel, Leier, Ziege, Kabel, Aachen, 1lfarotte 

11:Tauer, Eichel, Rappen, Gaumen, Ulster, Tiegel. 
SALZKAMMERGUT. 
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EISEN, EISENWAREN UND LANDMASCHINENHANDLUNG / EISENWARENGROSSHANDLUNG 

W IENE R-NEUSTADT, HAUPTPL ATZ ll/12 / RUF 173 

VEREINIGTE KELLEREIEN 

MARSONER & RAl·NER 
W ElNGROS SI-I AN DLU NG UND FLASC I-IENWE INKELLEHEI 

INNSBR:ucK 

ANDHEAS l-IOFEH.-STH. ASSE 43-45 

ZWEIGNIEDERLASSUNG IN SALZBURG 
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- Da s füh re n d e  Haus für

R e pa rat ure n 
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La·ndsiraße 33 
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Wäsche, Betten ll1 aul lßrudtmüller 
Li nz-U1fahr,Hauplst raße 4, Ru/516 
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LIKOR- UND SPIRITUOSENFABRIK 

Qe.e 

(if.l(lU!.ftu..ä/-te. d-ii/S.ltJ.Clß-R.JIL 

Linz - Urfahr, Kirchengasse 4

Gegründet 1815 'J'el. Urfa.b,· 19 

Erz1rngung von 
Spirituosen 
Frmhlsällen 
Zuckerwarengroflhamlel 

LINZ-URFAHR, REINDLSTRASSE 3 

GerlJerei und Lecle(handlung 

KAM I LLO 

KOLBLINGEP 

VÖCKLAMARKT 

Oberösterreich 

L JK U R F A B RIK 

R. PFUSTERWIMMER
S P I R I T U O S E N- U N D
FRUCH TSAFTE ERZEUGUNG 
TEE- UND MATE-IMPORT 

LINZ- URFAHR 
HAU PTSTHASSE 63 TELEFON URFAHR 377 

1 1 

.. 

Osterr e ichische 

Br au-Aktiengesellschaft 
!!Z.et1 tJcaL/Jll.LIJ.aLtutuJ : 

Anz, J2,llJ..tenau 6 3 

BRAUEREI LIES ING MIT MÄLZEREI 

BRAUEREI W IESELBU RG 

LINZER BRAUEREI 

BRAUEREI G MU NDEN 

STER NBRAUEREI SALZBU RG 

HOFBR)I.U KALTENHAUSEN MIT MÄLZEREI 

GASTEINER THERMALWAS SERVERSAND 

BRAUEREI K U ND L  

BÜRGERLICHES BRAUHAUS IN NSBRU CK 

BRAUEREI REUTTE 

l(ÜRSCHNERMEISTER 

I<APPENERZEU G ER 

LINIFORMKAPJ_JEN 

U NIFORM SORT EN 

1 1 

4 
Dinge tun Dh• not: 

Luft 

\Vasser Sonne 

und das gute 

$patenbrot 

Spatenbrot-W erke 
Linz 

SPARKASSE 
BRAUNAU a. lNN 
1mter Haftitng der Gemeinde 

Braitncm a. Inn 

,, RIED IM INNKREIS (Oberösterreich) Alle Geld- und Kreditgeschäfte 
HAUPTPLAT Z  35 / GEGRÜNDET 18B2 Telefon 208 

BETTEN-ZWERGER 

Tuch

und 

lVlodenhaus 

WELS, PFARRGASSE 10 TELEFON 2402 

1ö etzefshetg-et
RIED 

Das führende Haus 
m 

Qualitälsstoffon 
für 

Herren- und Damen

bekleidung 

27 
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MIS �HKAFFEE 

FEIGENKAFFEE 

MOKAMA 
(Mischkaffee mit Bohnenkaffee) 

S ALVAT O R 
Malzfabriken, Nahrungs- u. Genuß-
mittel werke Gesellschaft m. b. H. 

Wien II/27, Molkereistraße 1 Tel. R 48 5 20 

. 

STADTWERKE 
BRAUNAU AM INN 

Wir empfehlen uns bestens zur fachge
mäßen und promptesten Ausführung sämt
licher Haus-, Gewerbe-, Landwirt
schafts- und Industrie-Installationen 

sowie Elektrohandel. 

BETRIEB UND VERKAUF: 
RAT HAUS, RÜGKGEBÄUDE, 1. STOCK 

FARBEREI UND CHEMISCI-IE PUTZEREI 

l{ARL WOZABAL 
LINZ/STEG, FREISTAD TERSTRASSE 230 

Te!efon Urfahr 1;17 

F i I i a I e n : Linz, Auerspergstraße 23 
Linz, Schubertstrußc 29 
Linz, Bindermichl KrcuzlumJI 14 
W cls , Ringstraße 38 
Kir chdorf/ Krems 

Verkaufa-A.- G. 

Teppiche, Möbelst offe, Vorhänge, Decken 
und Tapeten in gr oßer Auswahl 

LINZ 

Ecke Hauptplatz - Schmidtor 2 

Arbeitsgemeinschaft 
der 

Auto- und Pferdefuhrunternehmer 

/ Oberösterreichs 
reg. Gen. m. b. H. 

LINZ/DONAR SUDBAHNHOt BARAC KE 

�tanz Sdtietz 
LINZ-URFAHR 

Jl<l.b<l.1l811t.itt<l.d.- �toß- unJ Äd.einhanJed. 
Eigene Kaffeerösterei Telefo n Urfahr Nr. 110 

28 

Kßftl ßlß(RJ LINZ-URFAHR
Rosenauerstraße 27 

C r o ß- II n d E i n z e I h an d e I Telefon Urfuhr 260, 261 

Baumaterialien, Rohre aller Art, Eisen
waren, Werkzeuge, Kachelwar e, Wand
und Bodenplatten, Spengler eibedarf, 
diver se Bau- u. \Verkzeugmas chinen usw. 

Besonders für Landwirte: 

Was se rleitung s m ater ial, Pumpen, 
Tr aver sen ,  Wer kzeuge usw. 

lOi/h. Haas 
• TEPPICHE / MÖBELSTOFFE / VORHÄNGE

Linz:-Urfahr 
Bernaschekplatz 7 

--------------------

§E9.n'3I I 
jung und leistungsfähig • 

Geräte und Ausrüstung 
für jeden Sport 

KONRAD ROSENBAUER 
L I N Z, S P I T T E L W I E S E 1 1 

Fernsprecher 23 6 51, 23 6 52 

-

O.LZBAUWERKE

F. SCHAFFE R

LINZ;DONAU 
:HAFENSTRASSE 1 A 

Holzhäuser / Baracken / Holzhallen 

T E L E F O N 2 36 38 

E. R. LOTHAR GEYER & CO. 
L I N Z, H A U P T P L A T Z l 3 0aJ � 

� 

I N L E D E R-, G A L A N T E R I E-, HAU S

H ALTS ARTIKELN UND SPIELWAI{EN 

Wir sind stets bemüht, Sie bestens zu bedienen! 

29 



Eigene Lagerhäuser mit Anschlußgleis 

Zolltransitlager 

Sarnrnelverkehre 

Möbeltransporte, Autotransporte 

. Kloiber, Riede! & Schrott 
S P E D I T I O N S- U N D L A G E R H A U S G. M. B. H. 

GRAZ I, KAISERFELDGASSE 9 
GEGRtlNDET _1830 

Drahtanschrift: ,,Kloibers'' 

Telefon 71-76 Serie 

Zustell- und Abholdienst : 33 78 

Lagerhaus: Tel. 4489 u. 1265 

O T T O M U R K

KLAHHFURT, ALTER PLATZ 25 
RUF 32/51 

1 

1 

/· Alles für 

den Wintersport • 
1 SKIWERKSTÄTTE 
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SCHWERTBERG (Oberösterreich) 

Auslieferungslager: Linz-Urfahr, Freistädterstraße 2 
Mö_belkauf ist �ine Vertrauenssache_! Darum besuchen Sie meine 
peimanente llfobelau�stellung. Sie finden dort Schlafzimmer, 

Kuchen, Bufetts, Stahl- und Polstermöbel 

Auf der Drehbühne die neuesten Modelle 

Ve r s äu m e n  S i e  n i c h t  d i e s e  Ge l ege n h e i t! 

Soeben ist erschienen; 
Manzsche Ausgabe ,Ier österreichischen Gesetze 

Große Ausgabe, Band XXXI: 

Das österreichische 

POLIZEIRECHT 
Mit einschlägigen Vorschriften und erliluternden Bemerkun"·en 

sowie eine1n Sachverzeirhnis 
O ' 

I. Teil

Polizeibehörden 
und Bundessicherheitsorgane 

Herausgegeben von 
Ministerialsekretilr Obermagistratsrat 

Dr. Willibald Liehr Dr. Albert Markovics 
Bundesministerium für Inneres Bundeskanzlernmt 

8°, XXX, 530 Seiten, Preis: Ganzleinen geb. S 54.

�er so_eb�n erschienene 1. Teil des Polizeirechtes faßt den 
emschläg1gen Rechtsstoff nach über zwei Jahrzehnten zum 
er-.ten Mal<: wie�er in einer Ausgabe zusammen. In dieser 
Zeit hat sieb mcbt nur eine weitgehende Änderung in 
d_er Or�anlsatfon des Sicherheitswesens, sondern auch 
erne teil weise Neugestaltung des materiellen Polizei
rechtes ergeben. Der vorliegende I '!'eil belrnndelt die Or
ganisation und den Wirkungskreis der Polizeibehörden 
u_n,l de_r _Bund�ssicherbeltsorgane, enthlUt a!Jer auch die 
erns_chläg1gen dieustrechtlicben ßesti,nmungen (Dienstprag
matik usw.) und_ das Amtshaftungsgesetz samt Durchführungs
verordnung. Die vollstä_ndige Sammlung dei· derzeit in Gel
tung stehenden Vorschriften des Polizeirechtes ist daher ein 

une,behrlieher Arbeits- und Nachsc.hlagebebelf. 
Z u  b e z i e h e n  

d u r c h  je d e  B u c h h a n d lun g o der b e im Ve r la g e  

MANZ, WIEN 1, KOHL MARKT 16 

Das altbekannte 

Mi:JBEL"AUS 
r0J-s.a <J3mte.w1 

verh. Zelenka 

empfiehlt ihren sehr geschätzten Kunden die Besichtigung 
ihres Lagers an guten und 

hiJ Üfj.Ol Jlliihd.ii 

Wr.-Neustadt, Bahngasse 15 
um die Ecke in die Lederergasse 

<V u.J.äw I Letl Sie niehl n LWL zu. IJ.ul.U!km ! 

FRANZ BERNARDI \Verl<zeug-Maschinen u. Werl,zeuge 
Innsbruck, Hlg. Gelstslraße 

NIEDERÖS'I'ERREICHISCHE MOLKEREI 
registrierte Genossenschaft mit besc hrä11kter Haftung 

Wien XX, Hochstlidlplatz 5 

Hundegehrnuchsnrtikel J. SOSKOLA & SÖHNE 

1 
f llI.;KLElOUNGSWERK 

1 f[Mlff� 
GESELLSCl:IAF'l' M. B. H. 

Wien XVIII/110, Marllnstraße 46 

INNSBRUCK 
MICHAEL GAISMA YR S'l'R. 9 

TELEPHON 75:,-77 

SPEZIALITÄT, 
DAMEN-Mii..N'l'EL 
DAMlcN-KLEIDER 
DAMEN-B 1, US E N 

In1 Dienste 

braucht jeder 

Schicht 
Füll feder 

Habens;, dnen ' 
· !\ropt •
D.1rnn verwenden Sie den Kropfbalsam KROBAL und 

Sie werden zufrieden sein / Preis per Flasche S 8·25 

Zu h a b e n  iu a l l e n  Ap o t h e k e n  o d e r  d il·ekt 
bei m Er z e u g e r  fr a n ko 

cllrp_,(Jt!uke, Zllft. "JJlat(ialtiL/-{{ 
Mag. pbarm. O s k a r  Pü r k h e r  

Stadt B r u c k  a n  der Le i t h a, beim Hauptbahnhof 

fRN4"tF 
WI EN1• VERKAUF 

MINIMAX 

Handfeuerlöscher 

MINIMAX 
Gcsellsclrnft mit beschränkter Haftung 

W JEN XV, 1-1 ER KLOTZ GASSE 23 

TELEFON R 33 3 03 

F����.!�!!!!.�
0, 11hr Weibna[bh-,,

\VIEN v,,56, STIIMPERGJ\SSE 14 

ueir� enk. &Sµezialist in Zellen, Rucksackcn 
Skigamaschen, P r ovianttascbe� 
sowie sämtl. Wintersportartikeln 

BERG 

'I1elefon 
A 33 0 87 

Postscheck
konto 
Wien 
37.960 

1111111 

• • 

Ein RADI 0-Gerät vom 

Radio-Fachgeschäft 

AUGUST PILACEI{ 

z:w ET TL (Niederösterreich) 
Neuer Markt 3 Telefon 178 

TUCH LAUBEN 3 • U 26 0 77 BERATUNG 

slc\\Ro11
1 

' 

-

_J'o lL E � �
\'> 

SCHROLL-SEIFEN 
SEIFENFABRIK 

F. SCHROLL

DIE A LT E OUALITAT 
JtJ!ieJUUL m. -o, 

TELEPHON FELIXDORF 53 

ALLES Fü·R . / 
DEN SPORT• 

S P O R T H A U S 

ULLI LEDERER & eo. 
WIEN J, LOBKÖWITZPLATZ 1 
T��LEPl:ION R 2G •109 

Fa c h m ii n n i s c h e B e r et t ?t n _q d 11, r c h s t et a t l i c h ,q e JJ r ii, f t e Sc h i l e h 1, e 1• 

31 



"',..
�� 
ö 
"' 

N 

r 
10 

;o 

-----=====--

= - 

======-� 

-= ��-���-§,��� � 
--==-�-====:2:;:;:;;�1::: 

��. 

+ 

DIE WEIHNAEHTS-MEMPHIS FESTAUSGABE IN DER
KA P P E N S C HA CH TE 1. 




